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Aus dem Justizministerium

Vereinfachtes Verbraucherinsolvenzverfahren (PM 24/08 v. 14.02.08)

Justizministerin Merk: "Die Reform führt schneller und unbürokrati-
scher zu einem Neubeginn ohne Schulden - Forderungen des
Bundesrats aufgreifen!"

Anlässlich der ersten Lesung des Gesetzentwurfs zur Reform der 
Verbraucherinsolvenz ("Entwurf eines Gesetzes zur Entschuldung
mittelloser Personen, zur Stärkung der Gläubigerrechte sowie zur
Regelung der Insolvenzfestigkeit von Lizenzen") im Bundestag hat
Bayerns Justizministerin Dr. Beate Merk unterstrichen, wie wichtig
die Vereinfachung des Verbraucherinsolvenzverfahrens ist, zugleich
aber weitere Verbesserungen gefordert.

Kernpunkt der Reform ist, dass bei Schuldnern, die nach Feststellung
eines vorläufigen Treuhänders offensichtlich vermögenslos sind, die
Hürde des gerichtlichen Insolvenzverfahrens übersprungen und
unmittelbar in das Restschuldbefreiungsverfahren übergeleitet
wird. Bisher wird in jedem Fall zuerst ein Insolvenzverfahren eröff-
net mit Bestellung eines Insolvenzverwalters, Vermögensüberprü-
fung, Forderungsfeststellung und ggf. Verwertung des Vermögens.
Erst anschließend kann das Restschuldbefreiungsverfahren ablau-
fen, das in einer 6-Jährigen "Wohlverhaltensphase" besteht. "Das
führt bei offensichtlich Vermögenslosen zu unnötiger Bürokratie
und Zeitverzögerung", so Merk. Die zweite wesentliche Änderung
ist die Abschaffung der Kostenstundung. Diese 2001 eingeführte
Möglichkeit führte zu dem massiven Anstieg der Verbraucherinsol-
venzverfahren und verursachte erhebliche Kosten. Jetzt ist ein
Kostenbeitrag des Schuldners von 25 Euro zu Beginn des Verfahrens
und laufende Zahlungen in Höhe von 13 Euro pro Monat während
der Wohlverhaltensperiode vorgesehen. 

Merk forderte unter anderem entsprechend der Stellungnahme des
Bundesrats zu dem Gesetzentwurf, dass der Schuldner auch die
Kosten des vorläufigen Treuhänders zurückzahlt. Merk: "Es muss für
den Schuldner klar sein, dass dieses zusätzliche, sehr attraktive
Angebot der Restschuldbefreiung, das er neben dem Schutz durch
die Pfändungsfreigrenzen nutzen kann, aber nicht muss, seinen
Preis hat. Das sind wir auch den Gläubigern schuldig, die zu Recht
kein Verständnis hätten, wenn sich Schuldner nur sechs Jahre lang in
die Hängematte der Verbraucherentschuldung legen würden, um
anschließend wieder genauso weiterzumachen wie zuvor. (Siehe
auch DAV Depeschen auf Seite 14).

§*§*§

Leserbrief

Unser Kollege, Herr RA Bobenstetter, bat uns zu Recht, die Kollegen
auf ein unlauteres Angebot eines  Rechtsanwaltssuchdienstes auf-
merksam zu machen. Diesem Wunsch entsprechen wir gerne.

Anwaltsverzeichnis www.suche-anwalt.com

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

anbei übersende ich Ihnen zur Kenntnis das bei mir eingegangene
Schreiben des Verzeichnisses www.suche-anwalt.com, das den im
gewerblichen Bereich häufig anzutreffenden unlauteren Angeboten
auf Eintragung in Telefon- und Gewerbeverzeichnisse ähnelt. Die
Aufmachung als Rechnung dürfte sicher dazu führen, dass einige
Kolleginnen und Kollegen bzw. Büroangestellte irrtümlich dies als
zu bezahlende Rechnung ansehen.

Es sollte aus meiner Sicht in den nächsten Mitteilungen darauf hin-
gewiesen werden, dass diese Unsitte aus dem gewerblichen Bereich
offenbar nun auch bei der Anwaltschaft Einzug hält.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Wilhelm Bobenstetter, Rechtsanwalt

§*§*§

Interessantes

20. Bayerische Justizskimeisterschaft am Sudelfeld

Bei der 20. Bayerischen Justizskimeisterschaft 2008 am 26.01.2008
am Sudelfeld, fuhr die juristische Elite Bayerns um den Titel. Bei
traumhaftem Wetter und guten Pistenbedingungen, konnte das
vom Amtsgericht Miesbach ausgeschriebene und vom SC Miesbach
durchgeführte Rennen abgehalten werden. Herr Kollege RA 
Alexander Koelle hat im  Riesenslalom in der Altersklasse AKI den
ersten Platz belegt und ist mit dem Amtsgericht München Zweiter in
der Mannschaftswertung (nach dem AG Wolfratshausen, vor dem
AG Rosenheim) geworden. Das ist für das AG München die bislang
beste Platzierung in der Mannschaftswertung. Im Jahr 2005 wurde
er mit dem AG München in der Mannschaft noch 3., 
(2007 fiel die Justizskimeisterschaft wegen Schneemangels aus).

Weiter platzierten sich aus der Münchener Kollegenschaft Frau 
Stefanie Merz (6. Damen AKI), Herr Dr. Leo Plank (2. in der AKI), 
Herr Matthias Nanz (8. AKII), Herr Klaus Rotter (13. AKII), Herr Felix
Weigend (20. AKII) und Herr Stefan Blank (3. Herren allgemein). Das
LG München I errang in der Mannschaftswertung den 4. Platz, das
LG München II den 9. Platz und die JVA München den 13. Platz.   

Wir gratulieren den Teilnehmern/innen herzlich zu Ihren Erfolgen.

Auf der Homepage des SC Miesbach sind einige Fotos veröffentlicht.
http://sc-miesbach.de/index.php?option=com_content&task=
view&id=63&Itemid=1 
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Die nächste Möglichkeit zum sportlichen Kräftemessen ist der 
München Marathon. Eine Extra-Wertung für Rechtsanwälte ist hier
geplant. Interessierte können sich im ASC melden. 

Marathon am 12. Oktober 2008 - Start 10.00 Uhr
München Lauf 10 km am 12. Oktober - Start 10.55 Uhr

Die Teilnahmegebühr ist dann an den MAV zu entrichten, der die
Läufer meldet; Teilnehmer am München HERO können sich 
zusätzlich für die Wertung "Rechtsanwälte" im ASC melden; 
allerdings unbedingt angeben, dass sie schon bei HERO gemeldet
sind, ansonsten ist eine doppelte Startgebühr fällig!

Nähere Informationen erhalten Sie im AnwaltServiceCenter 
des Münchener AnwaltVereins, Ansprechpartnerin ist Frau Sabine
Grüttner, Justizpalast, Prielmayerstr. 63 / Zi. 7, Tel.  089 / 558650. 

Neues vom Münchner Modell

Die FGG Reform und das Münchner Modell aus der Perspektive 
der Beratungsstelle der Frauenhilfe, einer Beratungsstelle für von
Partnergewalt betroffene Frauen

Mit dem geplanten FGG Reformgesetz sollen familienrechtliche 
Verfahren unter zeitnaher Einbeziehung von Beratung vereinfacht
und verkürzt werden. Grundsätzlich ist diese Intention vor allem im
Sinne der betroffenen Kinder bei Trennungs- und Scheidungsverfahren
zu begrüßen. Gleichzeitig verweisen aber seit längerem Expertinnen
aus der Sozialforschung und Justiz, Praktikerinnen der Sozialen Arbeit,
wie auch Interessensverbände darauf hin, dass die besonderen 
Problemlagen im Kontext häuslicher Gewalt nicht bzw. kaum berück-
sichtigt werden. Somit erhöht sich unter anderem das Risiko in 
familiengerichtlichen Verfahren, dass Gefährdungslagen und not-
wendige Sicherheitsvorkehrungen für Gewaltopfer nicht erkannt und
ernst genommen werden.

Die Folgen für gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder sind
schwerwiegend. Das wissen wir aus unserer langjährigen Beratungs-
praxis, gestützt durch Forschungsergebnisse und Polizeistatistiken.
Umso bedeutsamer sind die Aktivitäten der Richterschaft und der
Anwaltsinitiative in München, in Fällen von häuslicher Gewalt und
Kindeswohlgefährdung ein abgeändertes Verfahren zu ermöglichen
und umzusetzen. Es beinhaltet z.B. getrennte Anhörungen und
geschlechtsspezifische, parteiliche Beratung für die Frau und den
Mann. Explizit wird darauf verwiesen, dass die Sicherung des 
Kindeswohls und des Opferschutzes absoluten Vorrang hat 
(Leitfaden des Familiengerichtes München (Münchner Modell),
Stand 05.11.2007). Warum ist ein abgeändertes Verfahren not-
wendig und sinnvoll?

Der in der FGG Reform angelegte hohe Einigungsdruck im Sinne einer
gemeinsamen, kooperativen Elternschaft ist beim Thema Männer-
gewalt gegen Frauen und evtl. Kinder problematisch. Die mangelnde
Einigungsfähigkeit und die grenzüberschreitenden, manipulativen
Strategien auf der Täterseite sind genau das Problem. Die Vorausset-
zung für eine gemeinsame, kooperative Elternschaft  vor dem Hinter-
grund eines gleichberechtigten, partnerschaftlichen Verhältnisses von
Mann und Frau ist nicht gegeben. Aus der Scheidungs- und Gewalt-
forschung wissen wir, dass zudem  die Bedrohungs- und Gewaltbereit-
schaft des Mannes in der Trennungszeit besonders hoch ist.

Grundsätzlich benötigt die bestehende Täter - Opfer Dynamik 
zwischen Mann und Frau im Verfahren Berücksichtigung. Ein
Zusammentreffen vor Gericht findet  nicht auf gleicher Augenhöhe
statt, da es vor dem Hintergrund der erlebten Gewalt von Angst- und
Ohnmachtsgefühlen seitens der Frau geprägt ist. Betroffene Frauen,
die laut FGG Reform zukünftig bereits vier Wochen nach der Trennung
vom Gewalttäter auf diesen treffen, haben sich in diesem kurzen Zei-
traum noch nicht stabilisiert. Die Schnelligkeit des Verfahrens belastet
die Situation für die Frauen zusätzlich und sie können die physische
und psychische Gewalt noch nicht klar benennen. Als Mütter sind sie
aber gefordert, die Bedürfnisse ihrer Kinder nach Schutz und Sicher-

heit und psychischem Wohlergehen zu vertreten und von erlebter, wie
miterlebter Gewalt ihrer Kinder zu berichten. Die Verhandlung und die
mündlich vorgetragenen Aus-sagen der Mütter erhalten bei dieser
sehr belasteten Erörterung nun mehr Gewicht als vor der Einführung
des Münchner Modells. Eine zusätzliche Erschwernis stellt diese Situa-
tion für Migrantinnen mit mangelnden Sprachkenntnissen dar. Das
Nicht-Vorhandensein eines Jugendamtsberichtes beim ersten Gerichts-
termin und die Aufforderung an Anwälte, Stellungnahmen möglichst
kurz zu halten, verschärfen die Situation. Hier liegt die Gefahr, dass
Täter die Schnelligkeit und das  problematische Setting der Verhand-
lung z.B. zu Gunsten schneller Umgangsregelungen nutzen. Dies kann
zu Lasten der betroffenen  Kinder gehen, indem ihre Bedürfnisse nach
Schutz, Sicherheit und Aufbau einer sicheren Bindung  zum Vater nicht
ausreichend berücksichtigt werden. Abklärung von Kindeswohl in Fällen
häuslicher Gewalt benötigt Zeit. Erfahrungsgemäß ist für das Jugendamt
ein Zeitraum von mehr als vier Wochen nötig, um bei komplexen
Gefährdungslagen die Situation zu prüfen und Diagnosen zu stellen.

Getrennte Anhörungen und die Berücksichtigung eines angemessenen
Zeitfaktors entsprechen den Problemlagen bei häuslicher Gewalt.
Anwälte sind hier besonders im Sinne des Kindeswohls  verstärkt
gefordert, beides bei Gericht anzuregen. Einen hohen Stellenwert
bezüglich der gerichtlichen Anregung und Umsetzung haben  die
expliziten Schilderungen der erlebten und miterlebten Gewaltsitu-
ationen von Frauen und  Kindern in anwaltschaftlichen Schriftsätzen.

Weiterhin ist die Möglichkeit der getrennten, geschlechtsspezifischen
Beratung in Fällen häuslicher Gewalt, die im Leitfaden des Familien-
gerichtes zum Münchner Modell aufgeführt ist, aus unserer Sicht eine
gute Perspektive, um tragfähige Lösungen im Sinne des Kindeswohls
und des Opferschutzes zu entwickeln. Vorausgesetzt die Beratung wird
durch auf häusliche Gewalt spezialisierte Beratungsstellen durchgeführt.
Hierfür müssen regional erst Angebote und Kapazitäten geschaffen
werden.

In München gibt es bereits konzeptionelle Überlegungen der Bera-
tungsstelle der Frauenhilfe und des Münchner Informations-
zentrums für Männer (MIM), getrennte, geschlechtsspezifische,
gewaltzentrierte Elternberatung anzubieten. Sofern die Sicherheit
durch Einsichtsfähigkeit gewährleistet ist, sollen als Ziel gemeinsame
Elterngespräche möglich sein. Besonders wichtig ist hierbei die enge
Kooperation mit dem Fallverantwortlichen Jugendamt. 

Grundsätzlich geht es um einen bewussten Umgang mit der Gewalt-
dynamik, in die Kinder involviert sind und die diese langfristig und
nachhaltig schädigen. Notwendig sind gewalt- und geschlechts-
spezifische Beratungsansätze mit spezifischer Kenntnis von Gewaltdy-
namiken und Täterstrategien, um Kinder aus Loyalitätskonflikten und
den Ihnen im Gewaltsystem zugeschriebenen Rollen zu entlassen. Müt-
ter, die von Gewalt in der Beziehung betroffen sind, erhalten Unter-
stützung zu ihrer psychischen Stabilisierung. So gestärkt können sie die
Bedürfnisse der Kinder einerseits nach Kontakt zum Vater  und ande-
rerseits nach Schutz und Sicherheit deutlicher wahrnehmen und ver-
treten. Auf Väterseite ist es notwendig, Bewusstsein zu schaffen, wie
schädigend sich ihre Gewaltbereitschaft und Gewalttätigkeit der Part-
nerin gegenüber auf die Kinder auswirkt. Ein Ziel ist, dass die Väter die
Verantwortung für das Geschehene übernehmen und dafür Sorge tra-
gen, eine sichere, für das Kind angstfreie Bindung aufzubauen. Die Pla-
nung und Umsetzung konkreter Schritte in diese Richtung kann in der
Väterberatung stattfinden. Ebenso geht es darum, Täterstrategien z.B.
das Funktionalisieren von Kindern offen zu legen. In der Kooperation
von zwei geschlechtsspezifischen Einrichtungen werden diese Strate-
gien offensichtlich und bearbeitbar.

Es ist noch viel zu tun. Die gute Zusammenarbeit aller beteiligten Pro-
fessionen im Münchner Modell hat aus unserer Sicht erheblich dazu bei-
getragen, dass Barrieren und Vorurteile abgebaut wurden und nach
tragfähigen professionellen Lösungen für die Betroffenen gesucht wird.

Barbara Hanke, Dipl. Sozialpädagogin 
Beratungsstelle der Frauenhilfe München
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§*§*§

Kuriosa

„Schwalbenmist“

Anmerkung der Einsenderin, RAin Heinicke:
Die Überschrift erklärt sich daraus, dass der Vertipper von Frau
Schwalbe stammt, und auch die Überschrift ist nicht von mir!

Zum Schmunzeln aus der LG aktuell Nr. 4/2007

Die nachfolgende Einstellungsverfügung ist keine Erfindung, wie
der Eingangsstempel beweist. Zu fragen ist allerdings, ob nach Auf-
fassung der Staatsanwaltschaft alle Fische Selbstmord begehen, die
mit der Angel gefangen werden.

Mit freundlicher Genehmigung der Präsidialgeschäftsstelle des Land-
gerichts München I.

§*§*§

Nützliches und Hilfreiches
- Termine, Broschüren, Ratgeber, Internetadressen -

Informationsveranstaltung der Berufsschule für Ausbildungs-
kanzleien für RA-Fachangestellte

In Zusammenarbeit mit dem Münchener AnwaltVerein e.V. läd die
Berufsschule für Rechts- und Verwaltungsberufe  die Ausbildungs-
kanzleien für Rechtsanwaltsfachangestellte zu einer Informations-
veranstaltung ein. Es wird über die Berufsschule informiert und u.a.
Anregungen für eine Intensivierung der Zusammenarbeit bei der
Ausbildung geben.

Montag,  10.März 2008

17:30 -  20.00 Uhr

Berufsschule für Rechts- und Verwaltungsberufe

Astrid-Lindgren-Str. 1, Raum Z 0.02 /0.03

Eine Anfahrtsbeschreibung finden Sie unter http://www.bs-recht.
musin.de/anfahrt.htm. Die Einladung und näheres zu den Informa-
tionsblöcken finden Sie auch auf unserer Homepage unter
www.muenchener.anwaltverein.de.

Die durchgeführten Ermittlungen haben jedoch ergeben, dass der Beschul-
digte nicht mit der für eine Anklageerhebung erforderlichen Wahrschein-
lichkeit zu überführen sein wird. Eine Strafbarkeit wegen versuchten Dieb-
stahls kommt aus rechtlichen Gründen nicht in Betracht. Das Auswerfen
einer Angel stellt noch keinunmittelbares Ansetzen für eine Wegnahme-
handlung dar, da es noch vom Willen der Fische abhängt, ob diese anbei-
ßen und der Angler es immer noch in der Hand hat, die Angel herauszu-
ziehen oder nicht. Eine Strafbarkeit wegen Fischwilderei steht der fehlen-
de Strafantrag entgegen. Das Verfahren war daher einzustellen.

Vertiefungskurs
zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung 

für Rechtsanwaltsfachangestellte 2008/II

Die Kurse werden abgehalten von 
RA Dr. Erwin Lohner und RA Nikolaus Lutje

Ort: Rechtsanwaltskammer München,
Tal 33, 80331 München

Zeit: Montag, den 17. März 2008

Montag, den 31. März 2008

Montag, den 07. April 2008

Montag, den 14. April 2008

Montag, den 21. April 2008

Montag, den 28. April 2008

Montag, den 05. Mai 2008

Montag, den 19. Mai 2008

Montag, den 26. Mai 2008

Sämtliche Veranstaltungen beginnen um 16.30 Uhr.

Die Veranstaltung ist kostenlos und eine 
Anmeldung nicht erforderlich!
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Vertreter selbst bestellen gem. § 53 BRAO

Die Rechtsanwaltskammer München weist in ihrem aktuellen News-
letter darauf hin, dass seit 01.06.2007 ein geänderter § 53 BRAO gilt.
Danach kann der Rechtsanwalt den Vertreter selbst bestellen, wenn
die Vertretung von einem derselben Rechtsanwaltskammer angehö-
renden Rechtsanwalt übernommen wird. Ein Vertreter kann auch
von vornherein für alle Verhinderungsfälle, die während eines
Kalenderjahres eintreten können, bestellt werden. Der Rechtsan-
walt hat in diesen Fällen die Bestellung des Vertreters der Rechtsan-
waltskammer nur anzuzeigen. Es erübrigt sich daher zukünftig,
einen Antrag auf Vertreterbestellung zu stellen und/oder eine
Gebühr hierfür zu überweisen.

Die Kammer empfiehlt bei Unterzeichnung von Schriftstücken durch
eine(n) so bestellte(n) Vertreter(in) die Unterschriftszeile z.B. wie
folgt zu fassen:

"Sabine Musterfrau Rechtsanwältin
(allgemein bestellte Vertreterin nach § 53 BRAO für RA Mustermann)"

Weiße Rose Prozess jährt sich zum 65. Mal 

Auf den Tag genau vor 65 Jahren wurden im Schwurgerichtssaal des
Münchener Justizpalastes die Geschwister Scholl und Christoph Probst
und weitere Freunde vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und
hingerichtet. Zehn weitere Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße
Rose wurden zu Freiheitsstrafen verurteilt.

Wohin es führen kann, wenn die Dritte Gewalt im Staate ihre Unab-
hängigkeit verliert, zeigt die Dauerausstellung

Willkür "Im Namen des Deutschen Volkes"

Sie ist in dem nahezu vollständig erhaltenen Sitzungssaal 216 (heu-
te 253) zu sehen, in dem am 19. April 1943 der zweite Prozess gegen
14 Angeklagte der Widerstandsgruppe Weiße Rose stattfand. Neben
den Lichtbildern der insgesamt 17 Angeklagten aus beiden Prozessen
und den Kopien einiger Originaldokumente vermittelt insbesondere
die Authentizität des Ortes einen bleibenden Eindruck von der Justiz-
willkür des Dritten Reiches.

Interessierte Besucher sind zu dieser Ausstellung herzlich eingeladen!
Der Eintritt ist kostenlos. Geöffnet ist die Ausstellung werktags 9.00
Uhr - 16.00 Uhr, außer vom 10.4. - 31.5. und vom 10.10. - 30.11..

Zusätzlich gibt es ein Begleitprogramm mit Vorträgen an verschiede-
nen Veranstaltungsorten. Details entnehmen Sie bitte der Homepage 
http://www.stiftung-denkmal.de/projekte/wanderausstellung.

Die Ausstellung wurde vom Bayerischen Staatsministerium der Justiz in
Zusammenarbeit mit der Weißen Rose Stiftung e.V. konzipiert.

Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie unter
http://www.justiz.bayern.de/ministerium/aktuelles/dauerausstellung/

Verkehrsanwälte Info

Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht 
im DAV

Die diesjährige Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft
Verkehrsrecht findet statt am Freitag, den 18. April 2008, 18.00 Uhr,
im Hotel Rebstock, Neubaustraße 7, 92070 Würzburg. Hieran
schließt sich der traditionelle Begrüßungsabend in den Weinstuben
Bürgerspital "Zum heiligen Geist" ab 20.00 Uhr an (Selbstzahler).

Am Samstag, den 19. April 2008 referieren der VorsRiBGH Wolfgang
Ball, die RiBGH Angela Diederichsen, die VorsRiBGH Dr. Ingeborg
Tepperwien sowie der VorsRiBGH Wilfried Terno über "Die Recht-
sprechung des BGH in Verkehrssachen im Jahre 2007". Am Sonntag,
den 20. April 2008 verleiht die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht
um 10.00 Uhr im Mainfränkischen Museum den Richard-Spiegel-
Preis. Hieran schließt sich ein Festessen an. Die Teilnehmergebühr
beträgt für Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht 300
EUR, für Nichtmitglieder 350 EUR (inklusive Mittagessen am 19. und
20. April 2008). Nähere Einzelheiten sowie eine Onlineanmeldung
finden Sie unter www.verkehrsanwaelte.de. 

Keine Kürzung der Sachverständigenkosten wegen pauschalierter
Abrechnung

Das Amtsgericht Frankfurt hat in seinem Urteil vom 21.12.2007 - Az:
32 C 2716/07-18 - entschieden, dass der Geschädigte grundsätzlich
verlangen kann, dass ein in Relation zur Schadenshöhe berechnetes
Sachverständigenhonorar als erforderlicher Herstellungsaufwand im
Sinne des § 249 Abs. 2 BGB erstattet wird. Das Amtsgericht Frankfurt
sieht keine Veranlassung, von der sowohl im Ergebnis als auch in der
Herleitung überzeugenden Rechtsansicht des BGH, dargelegt im
Urteil vom 23.01.2007, Az: VI ZR 61/06 (Schadenpraxis 2007, 156-158)
abzuweichen. Ein Kraftfahrzeugsachverständiger überschreitet die
Grenzen der rechtlich zulässigen Preisgestaltung grundsätzlich nicht
alleine dadurch, dass er eine an der Schadenshöhe orientierte ange-
messene Pauschalierung des Honorars vornimmt. Er ist nicht gehal-
ten, auf Stundenlohnbasis abzurechnen.
http://verkehrsanwaelte.de/news/news05_2008_punkt3.pdf, PDF-
Datei (530 KB)

Nochmals: Kein Verstoß gegen Schadensminderungspflicht wegen
pauschalierter Abrechnung des Sachverständigen-honorars

Auch das Amtsgericht Eschweiler kommt in seiner Entscheidung vom
06.02.2008 - Az: 24 C 387/07 - zu der Auffassung, dass ein Verstoß
gegen die Schadensminderungspflicht dann nicht vorliegt, wenn das
mit dem Sachverständigen vereinbarte Honorar sich nach der Höhe
des Schadens bemisst, da der Geschädigte bei der Beautragung des
Sachverständigen darauf vertrauen darf, dass das mit dem Sachver-
ständigen vereinbarte Honorar allgemein üblich und angemessen ist.
http://verkehrsanwaelte.de/news/news05_2008_punkt4.pdf.

Ergebnisse des 46. Deutschen Verkehrsgerichtstages 2008 in Goslar

Anlässlich des gut besuchten Begrüßungsabends der Arbeitsgemein-
schaft Verkehrsrecht am 23.01.2008 stellten die Repräsentanten der
Arbeitsgemeinschaft zahlreichen Pressevertretern in Kurzstatements
die Position der Arbeitsgemeinschaft zu den Themen der einzelnen
Arbeitskreise vor. Besonders erfreulich für die Arbeitsgemeinschaft
Verkehrsrecht ist, dass die Empfehlung des Arbeitskreises I zur Unab-
hängigkeit des Rehamanagements fordert, dass dem Handeln des
Rehamanagers die von der Arbeitsgemeinschaft im Jahr 2001 verab-
schiedeten Grundsätze (Code of Conduct des Rehamanagements) zu
Grunde gelegt werden. Alle Empfehlungen des 46. Deutschen 
Verkehrsgerichtstages finden Sie unter http://www.deutsche-verkehrs-
akademie.de/pdf/Empfehlungen_2008.pdf.

Rechtsanwaltskosten für die Inanspruchnahme der Vollkasko-
versicherung sind quotenbevorrechtigt

Das AG Ansbach vertritt in seiner Entscheidung vom 28.12.2007 
Az: 1 C 1266/07 unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des 
AG Herford (vgl. Schaden-Praxis 2002, 247) die Auffassung, dass die
Rechtsanwaltskosten für die Inanspruchnahme der Vollkaskover-siche-
rung quotenbevorrechtigt sind. Das Amtsgericht führt hierzu aus, dass
bei Inanspruchnahme der Vollkaskoversicherung sich das Quotenvor-
recht des Geschädigten gegenüber dem Schädiger auch auf die kon-
gruenten Schäden, die quotenbevorrechtigt sind, erstreckt. Zu diesen
gehören auch Anwaltskosten bei der Inanspruchnahme der Kaskover-
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sicherung. http://verkehrsanwaelte.de/news/news04_2008_punkt2.pdf, 
Merkantiler Minderwert bei älteren Fahrzeugen

Nach einer Entscheidung des LG Hannover vom 14.12.2007 
Az: 9 S 60/07 ist bei älteren Fahrzeugen (im streitgegenständlichen
Verfahren handelte es sich um einen mehr als 5 Jahre alten Polo TDI)
für die Ermittlung des merkantilen Minderwerts nicht allein die
Lauf-leistung des Fahrzeuges maßgeblich, sondern deren Bedeu-
tung für die Bewertung dieses Fahrzeuges auf dem Gebrauchtwa-
genmarkt. Dies treffe insbesondere bei Dieselfahrzeugen zu. Des-
wegen ist nach Ansicht des LG Hannover bei der Ermittlung des mer-
kantilen Minderwerts darauf abzustellen, inwieweit der Unfallscha-
den, den das Fahrzeug erlitten hat, im Falle einer Veräußerung des
Fahrzeuges offenbarungspflichtig ist. 
http://verkehrsanwaelte.de/news/news04_2008_punkt3.pdf, (280 KB)

Dauer der Nutzungsausfallentschädigung

Das Amtsgericht Bielefeld kommt in seinem Urteil vom 07.12.2007
Az: 41 C 60/07 in Anlehnung an die Rechtsprechung des OLG Celle
(Versicherungsrecht 63, 567) und des OLG München (Versicherungs-
recht 74, 1186) zu dem Ergebnis, dass der Anspruch auf Nutzungs-
entschädigung auch den Zeitraum umfasst, der für die Einholung
eines Gutachtens erforderlich ist sowie eine angemessene Überle-
gungszeit, um die Entscheidung zu treffen, ob die Reparatur durch-
geführt oder ein neuer Wagen angeschafft werden soll. Außerdem
stellt das AG Bielefeld fest, dass der Anspruch auf Abrechnung der
Netto-Reparaturkosten nicht erst nach Ablauf von 6 Monaten nach
dem Unfallereignis fällig wird, Voraussetzung für die Fälligkeit des
Anspruchs auf Abrechnung der Netto-Reparaturkosten ist also nicht
eine nachgewiesene weitere Nutzung von 6 Monaten. Dies gilt nach
Auffassung des Gerichtes auch dann, wenn die Reparaturkosten den
Wiederbeschaffungsaufwand übersteigen. http://verkehrsanwael-
te.de/news/news04_2008_punkt4.pdf, (475 KB)

Kein Nachweis des Integritätsinteresses durch eine 6-monatige
Weiternutzung bei durchgeführter Reparatur erforderlich

Nach einer Entscheidung des OLG Celle vom 22. Januar 2008 Az: 5 W
102/07 ist dann, wenn der unfallbeschädigte Wagen repariert wur-
de, nicht auf das Integritätsinteresse, das durch eine 6-monatige
Weiternutzung dokumentiert werden muss, abzustellen. Dies folgt
nach Auffassung des OLG Celle daraus, dass der Geschädigte keine
fiktiven Reparaturkosten geltend macht, sondern das Fahrzeug tat-
sächlich repariert wurde. In einem solchen Fall besteht ein Anspruch
des Geschädigten auf Ersatz der Reparaturkosten, solange sie nicht
den Wiederbeschaffungswert um mehr als 30 % übersteigen (130
%-Grenze). Sein Integritätsinteresse hat der Geschädigte dadurch
dokumentiert, dass er den Wagen in einer Fachwerkstatt mit einem
entsprechenden tatsächlich angefallen Reparaturkostenaufwand
hat reparieren lassen. Einer weiteren "Bestätigung" seines Integri-
tätsinteresses durch Weiternutzung bedarf es in diesen Fällen nicht.
Auch die neueste Entscheidung des BGH vom 27. November 2007
(Az: VI ZR 56/07) zu diesem Problemkreis besagt nichts anderes,
denn auch dort hatte der Geschädigte als Schadensersatz die ledig-
lich geschätzten, also fiktiven Reparaturkosten geltend gemacht,
sein Fahrzeug jedoch in Eigenregie repariert. 
http://verkehrsanwaelte.de/news/news04_2008_punkt5.pdf, 
PDF-Datei (275 KB)

Verkehrsrecht für junge Kollegen

Die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht bietet am Samstag, den 
29. März 2008 von 09.00 bis 16.30 Uhr im Snowdome Sölden in
Bispingen eine Veranstaltung exklusiv für Mitglieder der Arbeitsge-
meinschaft Verkehrsrecht unter 40 Jahren und für Mitglieder des
Forums Junge Anwaltschaft an. Wegen des großen Erfolgs im Vor-
jahr findet von 17.00 bis 20.00 Uhr wieder ein Kartbahn-Rennen
statt. Auch das gemeinsame Abendessen im Tagungshotel ist in der
Teilnehmergebühr von 89 EUR enthalten. Einzelheiten können Sie

4. Münchener Erbrechts- und 
Nachlassgerichtstag
(Fachveranstaltungen mit Bescheinigung nach §15 FAO FAErb)

20. Juni 2008 | 9.00 bis 19.00 Uhr
Akademischer Gesangsverein
Ledererstraße 5, 80331 München

4. Bayerischer Arbeitsrechtstag
(teilw. Fachveranstaltungen mit Bescheinigung nach
§15 FAO FAArb)

04. Juli 2008 | 9.30 bis 18.45 Uhr
Paulaner am Nockherberg, Tagungszentrum
Hochstr. 77, 81541 München

Tagungs-Anmeldung Per Fax: (089) 55 26 33 98 

Kanzlei/Firma

Name/Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon: Fax:

eMail:     

Ich bin Mitglied des DAV    [  ]  ja          [  ]  nein

Rechnung an                         [  ]  mich     [  ]  die Kanzlei

[  ]  4. Münchener Erbrechts- u. Nachlassgerichtstag
für DAV-Mitglieder € 350,–  zzgl. MwSt (€ 416,50)
für Nichtmitglieder € 450,– zzgl. MwSt (€ 535,50)

[  ]  4. Bayerischer Arbeitsrechtstag 
für DAV-Mitglieder € 350,–  zzgl. MwSt (€ 416,50)
für Nichtmitglieder € 390,– zzgl. MwSt (€ 464,10)
Ganztagspauschale (mit Mittagessen u. Tagungsgetränken)

Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (s.u.) an:

Teilnahmebedingungen: Anmeldungen werden mit Eingang der schrift-
lichen Anmeldung verbindlich. Die Übertragung der Teilnahmeberechtigung
ist möglich, sofern uns Name und Anschrift des Ersatzteilnehmers umgehend
mitgeteilt werden. Macht der Anmelder von seinem Übertragungsrecht keinen
Gebrauch, ist die Teilnahmegebühr auch dann zu zahlen, wenn der Anmelder 
seine Anmeldung zurückzieht oder am Seminar nicht teilnimmt. Bei Absagen
länger als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird dem Anmelder lediglich
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 50,– zzgl. MwSt. (= € 59,50) in 
Rechnung gestellt. Änderungen: Wird eine Tagung kurzfristig abgesagt, 
verschoben oder an einen anderen Veranstaltungsort verlegt, sind Ansprüche
daraus ausgeschlossen. 

Datum | Unterschrift

Vorankündigung
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dem beigefügten Link entnehmen oder unter www.verkehrsan-
waelte.de finden. 
http://verkehrsanwaelte.de/news/news03_2008_punkt1.pdf, 
PDF-Datei (1 MB)

3. Berliner Fachtagung - Der Verkehrsunfall im Versicherungsrecht

Die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht veranstaltet gemeinsam mit
der Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht vom 23. - 24. Mai 2008
im Hotel Intercontinental in Berlin die 3. Berliner Fachtagung - "Der
Verkehrsunfall im Versicherungsrecht". Die Namen der Referenten
sowie die einzelnen Vortragsthemen können Sie nachfolgendem
Link entnehmen:
http://verkehrsanwaelte.de/veranstaltungen_3_berliner_fachta-
gung_der_verkehrsunfall_im_versicherungsrecht.html 

Württembergische Versicherung AG

Die Geschäftsstelle wurde darüber informiert, dass die Württember-
gische Versicherung AG, Stuttgart, die Gebührenvereinbarung zur
Abwicklung von Kfz-Haftpflichtschäden zum 31. Dezember 2007
gekündigt hat. Schadenfälle, in denen die Beauftragung ab dem
01.01.2008 erfolgt, werden nunmehr ausschließlich nach den 
Vorschriften des RVG abgerechnet.

Erstattungsfähigkeit von Anwaltskosten bei Beauftragung eines
weiteren, gesondert beauftragten Rechtsanwaltes

Das Landgericht Mönchengladbach kommt in seiner Entscheidung
vom 04.01.2008 - Az: 5 T 438/07 - zu dem Ergebnis, dass ein beson-
derer sachlicher Grund im Sinne der Rechtsprechung des BGH
(Beschluss vom 20.01.2004 - VI Z B 76/03) für die Beauftragung eines
eigenen Anwalts dann besteht, wenn der beklagte Halter eines Kfz
sich nicht nur zusammen mit der Haftpflichtversicherung gegen
Schadensersatzansprüche aus einem Verkehrsunfall verteidigt, 
sondern eigene Schadensersatzansprüche im Wege der Widerklage
geltend macht. Die hierdurch verursachten Kosten sind erstattungs-
fähig, denn der beklagte Halter durfte sich zur interessengerechten
Prozessführung einen eigenen Rechtsanwalt wählen, er war nicht
verpflichtet, den Rechtsanwalt des Haftpflichtversicherers für die
Geltendmachung der eigenen Schadensersatzansprüche zu beauf-
tragen (OLG Bamberg, Versicherungsrecht 1986, 395). Diese Betra-
chungsweise ist auch deswegen gerechtfertigt, weil der beklagte
Kfz-Halter seine Ansprüche auch in einem gesonderten Prozess 
hätte durchsetzen können, ohne dass im Falle des Obsiegens 
die Erstattungsfähigkeit seiner Anwaltskosten in Zweifel gezogen
worden wäre.
http://verkehrsanwaelte.de/news/news03_2008_punkt4.pdf, 
PDF-Datei (340 KB)

Angemessenheit einer 1,7 Gebühr

Mit Urteil vom 07.12.2007 - Az: 31 C 1880/07-23 - hat das AG Frank-
furt am Main entschieden, dass der Ansatz einer 1,7-Gebühr wegen
des 20%igen Spielraums auch dann nicht zu beanstanden ist, wenn
nur ein "leicht überdurchschnittlicher" Verkehrsunfall vorliegt, bei
dem die Abrechnung einer Mittelgebühr von 1,5 keinen Bedenken
begegnet. Für die Bewertung als überdurchschnittlichen Fall sprach
im vorliegenden Fall der Umfang der erforderlichen anwaltlichen
Tätigkeit. Dieser wurde dadurch leicht erhöht, dass es sich beim 
klägerischen Fahrzeug um einen 3 Monate alten Leasingwagen
(Marke Jaguar) handelte, so dass der Prozessbevollmächtigte der
Klägerin zunächst den Leasingvertrag prüfen und sodann nicht nur
mit der Klägerin, sondern auch mit der Leasinggeberin korres-
pondieren und die weitere Vorgehensweise abstimmen musste.
http://verkehrsanwaelte.de/news/news03_2008_punkt5.pdf, 
PDF-Datei (920 KB)

Diese und weitere Informationen der ARGE Verkehrsrecht finden
Sie  auch auf deren Homepage unter www.verkehrsanwaelte.de

§*§*§

Neues vom DAV

Erweiterung des DAV-Präsidiums 

Auf seiner Sitzung am 13. Februar 2008 hat der Vorstand des 
Deutschen Anwaltvereins eine Erweiterung des Präsidiums 
be-schlossen. Dies wird künftig durch Rechtsanwalt Anton A. Mertl,
Rosenheim, ergänzt. Herr Kollege Mertl ist seit vielen Jahren Vor-
sitzender des Anwaltvereins Rosenheim und seit 2000 Präsident des
Bayerischen Anwaltverbandes. Dem Präsidium gehören damit 
8 Mitglieder neben dem Präsidenten an. 

59. DAT – Blockveranstaltung zum Thema Freiheit

Auch auf dem 59. Deutschen Anwaltstag, welcher vom 1. bis 3. Mai
in Berlin stattfindet, wird es wieder eine Schwerpunktveranstaltung
geben. Passend zum Motto „Die Anwaltschaft auf der Seite der 
Freiheit“ wird sich am Freitag, dem 2. Mai 2008 von 14.30 Uhr bis
17.30 Uhr, eine Blockveranstaltung mit den verschiedenen Facetten
dieser Freiheit aus der Sicht der Anwälte befassen. Unter der Mode-
ration von RA Graf von Westphalen werden RA Dr. Gysi, Prof. 
Dr. Dauner-Lieb und RA Dr. Bauer das Thema „Vertragsfreiheit und
soziale Freiheit“ diskutieren. Mit der „Freiheit durch Zugang zum
Recht“ befassen sich zwei Diskussionsrunden unter der Moderation
von RA Dr. Brieske. Dabei geht es zum einen um die Thematik 
Prozesskostenhilfe und Beratungshilfe und zum anderen um die
Sammelklage. Abschließend wird sich der ehemalige DAV-Präsident
Dr. Streck mit der Frage befassen, wie frei der freie Anwaltsberuf
sein muss. Im zweiten Teil der Blockveranstaltung werden Politiker
und DAV in einer Podiumsdiskussion über sicherheitspolitische 
Fragen unter dem Titel: „Das Spannungsverhältnis zwischen Sicher-
heit und Freiheit“ diskutieren. Alle Informationen zum DAT unter
www.anwaltstag.de.

59. DAT -  Wege zum Mandanten - AG Anwaltsmanagement

Mit der Frage wie der Mandant seinen Anwalt findet, damit
beschäftigt sich die Arbeitsgemeinschaft Anwaltsmanagement auf
dem diesjährigen DAT 2008 in Berlin. Neben der Untersuchung der
Veränderung auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt werden insbeson-
dere auch die Telefonberatung und die Mandatsgewinnung über
Internetportale erörtert. Das genaue Programm der Arbeitsgemein-
schaft Anwaltmanagement sowie des DAT 2008 in Berlin finden Sie
unter www.anwaltstag.de.

59. DAT - „Spart der Staat den Rechtsstaat kaputt?“

Das Thema Beratungshilfe wird auch auf dem 59. Deutschen
Anwaltstag in Berlin behandelt werden. Im Rahmen der Schwer-
punktveranstaltung am Nachmittag des 2. Mai 2008, wird 
DAV-Vizepräsident Dr. Rembert Brieske mit der Familienrechtlerin
Dr. Ingrid Groß, dem Sozialrechtler Ronald Richter und den Richtern
Dr. Wolfram Viefhues und Udo Geiger zum Thema „Spart der Staat
den Rechtsstaat kaputt? – Prozesskostenhilfe und Beratungshilfe auf
dem Prüfstand“ diskutieren (Fr., 2. Mai 2008, 15.30-16.15 Uhr).
Danach wird sich der Ausschuss RVG und Gerichtskosten mit 
der „Beratungshilfe im Familienrecht“ befassen (Fr, 2. Mai 2008,
17.30 – 18.00 Uhr).

59. DAT -  Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen des DAV 

Die Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen des Deutschen Anwaltvereins
führt am Donnerstag, 1. Mai, im Rahmen des 59. DAT in Berlin
erneut ihren Frühstücksempfang von 9.00-10.00 Uhr durch. Zudem
findet am Freitag, 2. Mai, 14.30-17.30 Uhr, eine Diskussionsveran-
staltung zum Thema „Anwältinnen im Management – Gender Main-
streaming in Unternehmen, Anwaltskanzleien und Anwaltsorgani-
sationen, statt. In Kurzreferaten wird zunächst Frau Prof. Dr. Rudolf
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Teilnahmegebühr

bei jedem Seminar, sofern nicht anders angegeben:

– für DAV-Mitglieder: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42)
– für Nicht mitglieder: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 164,22)

Eine Ausnahme bilden die “Scheungrab”-Seminare, 

sofern nicht anders angegeben:

→ für Fachangestellte gilt die Vereinszugehörigkeit von einem der 
Anwälte der Kanzlei (bitte Mitgliedsnummer angeben)

→ für die/den zweite/n und jede/n weitere/n Fachange-

stellte/n einer Kanzlei: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42) ,
unabhängig von der DAV-Mitgliedschaft eines Kanzleimitglieds

In der Gebühr eingeschlossen: Seminarunterlagen und Getränke

Veranstaltungsort

für jedes Seminar (Änderungen vorbehalten):

Amerikahaus: Karolinenplatz 3, 80333 München
2. Stock, Raum 205

→ ausführliche Wegbeschreibung: Seite 18

Kompaktseminare 2008/I: März bis Juli
mandatsorientiert 
preiswert & präzise – Praxis-Know-how in drei bis vier Stunden

MAV&schweitzer.Seminare

ausgebucht



Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

→ Anmeldeformular: Seiten 19, 20
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RA FAErb FAFam Dr. Michael Bonefeld, München/Grünwald
Die Auswirkungen des Erb- und Verjährungsrechtes auf das erbrechtliche Mandat

13.03.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAErb

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Familie und Vermögen

1. Die nachträgliche Anrechnung und Ausgleichung 

– Praxisproblem „nachträglich“ 
– Vorgehensweise in der Praxis und neue Formulierungen in letzt-

willi gen Verfügungen 
2. Die Änderung des § 2306 BGB 

Auswirkung u.a. auf Behindertentestamente o.ä.

3. Neuregelung der §§ 2057a und 2057 b BGB

4. Die neuen Pflichtteilsentziehungsgründe

5. Änderung der Stundungsregelung

6. Paradigmenwechsel bei der Verjährung und neue 

Verjährungsfristen 

Übersicht 

Der Referent

Autor, Co-Autor und Herausgeber vieler erbrechtlicher Bücher (alle: Zerb-Verlag)

Dr. Meo-Micaela Hahne, Vors. Richterin am BGH
Ehe- und familienrechtliche Verträge in der richterlichen Inhaltskontrolle und 

neueste Rechtsprechung des BGH 

14.03.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

I. Inhaltskontrolle

1. Rangfolge der Scheidungsfolgen

2. Wirksamkeitskontrolle nach § 138 BGB

3. Teilnichtigkeit

4. Ausübungskontrolle nach § 242 BGB

5. Wegfall der Geschäftsgrundlage

6. Ausgleich ehebedingter Nachteile

7. Globalverzicht

8. Modifizierter Unterhalts-, Zugewinnausgleichs- und/

oder Versorgungsausgleichsverzicht.

II.  Neueste Rechtsprechung

1. Beschränkung und Befristung des nachehezeitlichen 

Unterhalts

2. Gesamtschuldnerausgleich zwischen Ehegatten bei 

Berücksichtigung ehegemeinsamer Schulden beim 

Ehegatten- und Kindesunterhalt

3. Obliegenheit zur Geltendmachung des begrenzten 

Realsplittings 

4. Behandlung steuerlicher und sonstiger Vorteile, soweit

sie wegen einer neuen Ehe gewährt werden

Die Referentin

Vorsitzende Richterin des für Familienrecht zuständigen XII. Senats des Bundesgerichtshofes



Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

→ Anmeldeformular: Seiten 19, 20

MAV&schweitzer.Seminare3

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

RA FAFam Michael Klein (Hellwig & Partner), Regensburg
Neue anwaltliche Strategien im neuen Unterhaltsrecht

16.04.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

1. Übersicht über das UÄndG 2008 mit Synopse

2. Verschärfte Erwerbsobliegenheit nach der Scheidung

Anwaltliche Beratungspraxis – Prognose zur gerichtlichen Entschei-
dungsvielfalt 

3. Erwerbsobliegenheiten und Kinderbetreuung

Die Vorstellungen des Reformgesetzgebers  –Verweisung auf Fremd -
betreuung  – Veränderung des „Altersphasenmodells“ – Bundesweit
divergierende Vorgaben in den einzelnen Leitlinien – SüdL 2008 und
die stillschweigenden Modifikationen – Anwaltliche Beratungspraxis

4. Begrenzung des nachehelichen Unterhalts

Gravierender Umbruch der BGH-Rechtsprechung 2007 – Die Vorstel-
lungen des Reformgesetzgebers – Disparität des UÄndG 2008 zur ge-
samtwirtschaftlichen Lage – Ausschluss der Begrenzung  – Anwalt-
  liche Beratungspraxis zur Anwendung des § 1578b – Notwendiger
Vortrag im Unterhaltsprozess – Taktische Vorbereitung eines Begren-
zungsantrages – Taktik zur Abwehr eines Begrenzungsantrages –
Stufenmodell des § 1578b und Schonfristgedanke – Ersatzmaßstäbe
i.S.d. § 1578b – Abfindungsregelungen zur Beseitigung prozessualer
Unsicherheit – Taktik bei Verhandlungen zur Höhe von Abfindungen 

5. Bedeutung des Tatbestandselements „lange Ehedauer“

in § 1578b und § 1609 BGB

Der Referent

Dozent in der Fachanwaltsausbildung (FAFam) – Co-Autor bzw. Herausgeber z.B. von
– Gerhardt/v. Heintschel-Heinegg/Klein, Handbuch des Fachanwalts Familienrecht 
– Weinreich/Klein, Fachanwaltskommentar Familienrecht
– Familie und Recht (FuR): Zeitschrift für die anwaltliche und gerichtliche Praxis
– Klein, EzFamR - Entscheidungssammlung zum Familienrecht

6. Bemessung des Ehegattenunterhalts

Streit um den Abzug vorrangiger Unterhaltslasten („Tabellen- oder
Zahlbetrag?“) – Neutralisierung der BGH-Rechtsprechung zum 
Splittingvorteil?

7. Begrenzte Leistungsfähigkeit („Mangellagen“)

Streit um den Rang - Streit um die Einsatzbeträge
8. Abänderung von Unterhaltsverträgen und –Urteilen

Gefahr der Präklusionen bei erstmaliger Abänderung – Gefahr der
Präklusionen bei erneuter Abänderung – Vertrauensschutzprinzip –
Abänderungsbilanz

Seminarunterlagen

Dieses Seminar ist strikt ausgerichtet auf Ihren Erfolg in den unterhalts-
rechtlichen Auseinandersetzungen. Die dafür interessantesten Regeln und
Tipps eignen sich für eine mündliche, nicht immer für eine schriftliche 
Weitergabe. 
Als „Ersatz” für die gewohnte Seminarunterlage erhalten Sie deshalb das
neueste Buch des Referenten: »Klein, Das neue Unterhaltsrecht 2008« 
(Dt. AnwaltVerlag: 240 Seiten). 



Der Referent

– Tätigkeitsgebiete: Steuerrecht, Erb- und Familienrecht insbes. Eheverträge und Testamente, Gesellschaftsrecht, Grundstücksrecht 
– Mitautor bei 

Gosch/Schwedhelm/Spiegelberger, GmbH-Beratung: Gesellschafts- und Steuerrecht, Handbuch + Datenbank (Dr. Otto Schmidt)
Mayer/Süß/Tanck /Bittler/Wälzholz, Handbuch Pflichtteilsrecht (Zerb)
Spiegelberger/Spindler/Wälzholz, Die Immobilie im Zivil- und Steuerrecht (Dr. Otto Schmidt)
Sudhoff, Familienunternehmen (C.H.Beck)
Tillmann/Winter, Die GmbH im Gesellschafts- und Steuerrecht (Dr. Otto Schmidt) – u.a.

Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

→ Anmeldeformular: Seiten 19, 20
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→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Notar Dr. Eckhard Wälzholz (Dr. Malzer & Dr. Wälzholz), Füssen 
Familienrechtliche Verträge und die Scheidung im Steuerrecht

13.06.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

1. Veranlagung und Wahl der Veranlagungsart, Steuer-

erstattungen

2. Begrenztes Realsplitting

3. Vermögenstransfers zwischen Ehegatten im ErbStG

– § 5 ErbStG 
– Ehebedingte Zuwendungen 
– das Familienwohnheim 
– die Güterstandschaukel 
– rückwirkende Eheverträge und deren Anerkennung

4. Scheidungsvereinbarung  und Veräußerungsgeschäft 

(§ 23 EStG, § 17 EStG, BV)

5. Betriebsaufspaltung im Scheidungsfall

6. Scheidungskosten im EStG

– Zugewinn 
– Unterhalt 
–Versorgungsausgleich 
– Scheidungskosten  (Gericht, Rechtsanwalt, Notar, Grundbuch)

7. Auseinandersetzung ehelicher Gemeinschaften

8. Scheidungsvereinbarungen im GrEStG

RA FASt Dr. Klaus Bauer (Dr. Bauer & Kohlmeier), München
Erbschaftsteuerreform 2008

Erläuterungen – Berechnungsbeispiele – Gestaltungsempfehlungen

24.04.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAErb

1. Bisherige Regelung – Entscheidung des BVerfG vom

08.11.2006

2. Bewertung

– Grundsätzlich: Verkehrswert 
– Bebaute Grundstücke 
– Unbebaute Grundstücke 
– Vermietete Immobilien 
– Betriebsvermögen: Keine Begünstigung von Verwaltungsvermögen,

Behaltefrist, Lohnsumme, Nachversteuerung 
– Anteil an Kapitalgesellschaften 
– Land- und forstwirtschaftliches Vermögen 
– Sonstige Vermögensgegenstände

3. Tarif

– Erhöhung der persönlichen Freibeträge 
– Veränderung der Steuersätze

4. Sonstige Änderungen

– Behandlung von Auflagen 
– Ausschluss steuerfreier Nachschen kun gen 
– Bewertung von Lebensversicherungen 
– Abschaffung von § 25 ErbStG

5. Anwendung

– Inkrafttreten 
– Übergangsregelung 
– Wahlrecht (Art. 3 ErbStRG)

→ Angesichts der Situation im Gesetzgebungsverfahren gilt für Ihre Anmeldung: 

Das Seminar findet nur statt, wenn verbindliche Aussagen über die neue Rechtslage möglich sind

Der Referent

– setzt den Schwerpunkt seiner Tätigkeitg auf Nachfolgeplanung und Gestaltung von Vermögensübertragungen 
– erfahrener Seminarreferent



Prof. Dr. Klaus Vygen, Vors. Richter am OLG Düsseldorf a.D.
Baurecht aktuell 2008: Leistungsänderung und Bauverzögerung

04.04.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FABau

Prof. Dr. Klaus Vygen, Vors. Richter am OLG Düsseldorf a.D.
Baurecht aktuell 2008: Leistungsänderung und Bauverzögerung

04.04.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FABau
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→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

RAin FAinFam Ingeborg Rakete-Dombek, Notarin (Betz Dombek Rakete), Berlin
Die anwaltliche Taktik im Zugewinnausgleich 

Geltendes Recht und Referentenentwurf

18.07.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

1. Vor der Eheschließung

Vermögensverfügungen und –zuwendungen kurz vor der Ehe schlies-
sung  – Ehevertrag vor der Eheschließung, Wirksamkeitsprüfung 
güterrechtlicher Vereinbarungen – Negatives Anfangsvermögen

2. Nach der Eheschließung

a) vor der Trennung: Zuwendungen während der Ehe – Vermö-
gensverfügung während der Ehe, Verfügungsbeschränkung –Eheverträ -
ge während der Ehe (Güterrechtswechsel)
b) Nach der Trennung: Vermögensverfügungen, Vermögensbe-
schrän kung – Sicherung des Zugewinnausgleichs, Vermögensgefähr-
dung, Anwaltshaftung – Vorzeitiger Zugewinnausgleich – Möglich  -
keiten eines vorzeitigen Ehescheidungsantrages – Ehescheidungsantrag
einreichen, oder nicht?

3. Nach Zustellung des Ehescheidungsantrags

Zugewinnausgleich in den Verbund oder nicht?– Negative Feststel-
lungsklage als Reaktion auf Untätigkeit der Gegenseite? – Vor schuss
auf einen eventuellen Zugewinnausgleichsanspruch statt Prozesskosten -

vorschuss –Anrechnung von Zuwendungen, Rückforderungen über-
höhter Zuwendungen – Behandlung von plötzlich auftauchenden
Darlehen unter Familienangehörigen – Für den Mandanten Auskunft
erteilen: Was gehört wohin? (Unterhaltsrückstände, Versorgungsaus-
gleich, Hausrat – Abgrenzung), Vermeidung von Doppelverwertun-
gen, Steuerlasten – Bewertungsprobleme (Wohnrechte, Lebens ver siche-  
rungen, unsichere Rechte und Verbindlichkeiten) – Probleme von 
gesamtschuldnerischen Verbindlichkeiten der Eheleute

4. Nach Rechtskraft der Scheidung

Isolierter Zugewinnausgleich und Prozesskostenhilfe (Mutwilligkeit?),
kein Prozesskostenvorschuss nach erfolgter Ehescheidung – Verjährung
und Verwirkung des Anspruchs, Stufenklage –§ 1378 II BGB und
seine Tücken

→ Der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zugewinnaus-
gleichs- und Vormundschaftsrechts vom 1.11. 2008 wird daneben an
den hierfür bedeutsamen Punkten gleichzeitig vorgestellt und erörtert.

Die Referentin

–Vorsitzende des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht im DeutschenAnwaltVerein 
– Mitherausgeberin der Neuen Juristischen Wochenschrift (C.H.Beck) und der Zeitschrift Forum Familien- und Erbrecht 

(Dt. AnwaltVerlag)
– Mitglied des Redaktionsbeirates der Zeitschrift Familie, Partnerschaft, Recht (C.H.Beck) 
– Mitglied der Expertenkommission des Familienverfahrensrechts des Bundesjustizministeriums (2003 bis 2005)
– Vorsitzende des Ausschusses Familienrecht der Bundesrechtsanwaltskammer (1997 bis 2003)
– Mitautorin bei »Münchener Anwaltshandbuch für Familienrecht« (C.H.Beck), »Anwaltskommentar BGB, Bd.4, Familienrecht

(Dt. AnwaltVerlag)

1. Sachnachträge – Zeitnachträge

– Wichtige Unterscheidung wegen unterschiedlicher Anspruchs-
  grundlagen nach VOB und BGB 

– Grundlagen für Mehrkostenerstattungsansprüche des 
Auftragnehmers 

– §§ 1 Nr. 3 und 4, 2 Nr. 3 – 10 VOB/B 
– § 6 Nr. 6 Satz 1 und 2 i.V.m. § 642 BGB

2. Sachnachträge und Vergütungsänderungen

– § 2 Nr. 1 und 2 VOB/B als Grundlage für Vergütungsänderungen
– § 1 Nr. 3 und 4 VOB/B als Grundlage für Leistungsänderungen
– § 2 Nr. 3 – 10 VOB/B als Anspruchsgrundlagen für Änderungen

der vereinbarten Vergütung
– Vergütungsänderung und ihre Berechnung

Forts. bitte wenden

Der Referent

– Mitherausgeber der Zeitschrift »BauR« und von »Ingenstau/Korbion, VOB-Kommentar« 
– Autor von »Vygen, Bauvertragsrecht nach VOB – Grundwissen«
– Mitautor von »Vygen/Schubert/Lang, Bauverzögerung und Leistungsänderung«
– Mitherausgeber der Jahrbücher Baurecht von Kapellmann/Vygen seit 1998 ff.

Immobilien
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Vygen, Baurecht aktuell 2008: Leistungsänderung und Bauverzögerung (Forts.)

3. Ansprüche des Auftraggebers bei Bauverzögerungen

– Kündigung des Bauvertrages gemäß §§ 5 Nr.4, 8 Nr.3 Abs.1
VOB/B und die Folgen

– Schadensersatzanspruch gemäß §§ 5 Nr.4, 6 Nr. 6 VOB/B
– Vertragsstrafenanspruch 

4. Ansprüche des Auftragnehmers bei Bauverzögerungen

– Verlängerung der vereinbarten Vertragsfristen wegen Behinderungen
– Mehrvergütungsanspruch 
– Schadensersatzanspruch
– Entschädigungsanspruch

RA Horst Müller (Müller Hillmayer), München
Erste Erfahrungen mit dem neuen WEG 

10.04.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAMiet

1. Das Verständnis der gesetzlichen Beschlusskompetenzen 

– Die Unabdingbarkeit der Mehrheitsmacht 
– Die Unabdingbarkeit des Kopfprinzips? 

2. Die Beschlusskompetenzen im Einzelnen 

– Die Aufhebung von Veräußerungsbeschränkungen 
– Die generelle Änderung des Kostenverteilungsschlüssels 
– Die Änderung des Kostenverteilungsschlüssels für den Einzelfall bei

Maßnahmen der Instandhaltung und Instandsetzung, sowie bei
baulichen Veränderungen 

– Die Regelungen in Geldangelegenheiten 
– Die modernisierende Instandsetzung 

– Die Modernisierung als privilegierte bauliche Veränderung 
– Die herkömmliche bauliche Veränderung. 

3. Die Tücken der ZPO im WEG 

– Die Zuständigkeiten im Instanzenzug 
– Praktische Zustellungsfragen 
– Der Umgang mit der Beiladung 
– Die Anwaltsfallen im Anfechtungsprozess 
– Der Streitwert - das große Problem 
– Die Notwendigkeit von Vergütungsvereinbarungen 
– Kostenentscheidungen und Kostenerstattung

Der Referent

– Mitglied im Gesetzgebungs- und Fachausschuss Miet- und Wohnrecht des DAV
– Autor von »Praktische Fragen des Wohnungseigentumsrechts« (C.H.Beck: NJW-Schriftenreihe)
– Herausgeber von »Beck’sches Formularbuch Wohnungseigentumsrecht« (C. H. Beck)

RiAG Ulf Börstinghaus, Dortmund
Aktuelle Entscheidungen zum Mietrecht

21.04.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAMiet

1. Schönheitsreparatur- und Quotenabgeltungsklauseln,

wirksam oder nicht?

– Anspruch auf Vornahme der Schönheitsreparaturen 
– Wie sieht eine wirksame Quotenabgeltungsklausel aus? 
– Anspruch auf Vertrags anpassung 
– Anspruch auf Mieterhöhung 
– Was ist hier noch zu erwarten

2. Betriebskostenabrechungen

Wärmecontracting, Nutzerwechselgebühr, gemischt genutzte Gebäude,
Hausmeisterkosten, Einwendungsausschluss

3. Gewährleistungsrechte im Mietverhältnis

– Wohnungsgröße: Welche Normen gelten denn noch? Welche Rechts -
folgen haben Flächenabweichungen? 

– Auswirkung von behördlichen Benutzungsverboten 

Forts. → rechte Seite

Der Referent

– Co-Autor u.a. bei »Schmidt-Futterer, Mietrecht: Großkommentar des Wohn- und Gewerbe raummietrechts«  – »Blank/Börsting-
haus, Miete – Gelbe Erläuterungsbücher«  – »Münchener Prozessformularbuch, Band 1: Mietrecht«  (alle: C.H.Beck)

– Herausgeber: Börstinghaus, MietPrax: Mietrecht in der Praxis (Systematische Darstellung zum Mietrecht, Loseblattsammlung,
ZAP Verlag)



Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

→ Anmeldeformular: Seiten 19, 20
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Börstinghaus, Aktuelle Entscheidungen zum Mietrecht (Forts.)

4. Mieterhöhungen im preisfreien Wohnungsbau

– Inhalt der Mieterhöhungserklärung 
– Hinweis auf Spanneneinordnung 
– Zuschläge im Erhöhungsverfahren 
– Netto-Mieten, Modernisierungserhöhung nach fehlerhafter Moderni-

sierungsankündigung 
– Primär- oder Gesamtenergieeinsparung? Umsetzung der EnEV

5. Beendigung von Mietverhältnissen

– Eigenbedarf für GbR und KG 

– Betriebsbedarf, Gewährleistungskündigung, Kündigung wegen ge-
sundheitsgefährdendem Zustand

6. Schriftform im Mietrecht

– Unterzeichnung durch vollmachtlosen Vertreter, Veränderung der
Mietfälligkeit 

– Mietbeginn mit Übergabe
7. Vertragsgemäßer Gebrauch

Parabolantenne: mobil, Parabolantenne: Glaubensfreiheit

Dr. Heinrich Merl, Vors. Richter am OLG a.D., München
Nachträge beim Bauvertrag

10.07.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FABau

Erörtert werden neue Entscheidungen und Grundfragen zum
Recht der Nachtragsvergütung, insbesondere die sich aus der neuesten
Rechtsprechung des BGH ergebenden Konsequenzen für den außergericht-
lich beratenden und forensisch tätigen Anwalt. Neue Entscheidungen wer-
den in den Gesamtzusammenhang der Rechtsprechung des BGH gestellt,
und neue Tendenzen der Rechtsprechung, wie z.B. hinsichtlich der Koopera-
tionsverpflichtung der Vertragsparteien, in ihren Auswirkungen erläutert.

Diskutiert werden unter anderem:

1. Die Anspruchsvoraussetzungen und Abrechnungsfragen

für

– Nachträge bei ungenauer oder lückenhafter Leistungsbeschreibung,
bei konkretisierenden Leistungsanordnungen des Auftraggebers, bei
funktional erforderlichen bzw. nicht erforderlichen Leistungsergän-
zungen

– Nachträge bei geänderter Leistung und Zusatzleistung sowie für
Nachträge bei Mengenänderungen

– Nachträge bei Störungen des Bauablaufs sowie bei verlängerter 
Bauzeit

2. Fragen der Abgrenzung von Globalpauschalvertrag, 

Detailpauschalvertrag und Einheitspreis-Vertrag; die Anforde ru ngen
an die Leistungsbeschreibung; die Auswirkungen funktionaler 
Leistungsbeschreibungen

3. Die Voraussetzungen eines konkludenten Nachtragauf-

trags, die Grenzen der Bindungswirkung der Nachtragsvereinba-
rung, die Frage der Nachtragsvergütung bei Doppelbeauftragung , z.B.
bei als Nachtrag beauftragter Vertrags- oder Gewährleistungsarbeit,

4. die Prüffähigkeit der Abrechnung von Nachträgen, das 
Verhältnis von Nachtragskalkulation und Urkalkulation, der Auswir-
kungen von Mischkalkulation und spekulativer Preiskalkulation auf
Nachträge, die Folgen zurechenbarer und nicht zurechenbarer Fehler
der Urkalkulation, Fragen zum Ansatz von Deckungsbeiträgen und
zum Ausgleich von Mehr- und Mindermengen

5. AGB-Klauseln und sonstige Vertragsvereinbarungen zur
Nachtragsvergütung, die Bedeutung von „fix- und fertig“-Klauseln
sowie von Lohngleitklauseln

6. Die Absicherung von Nachtragsvergütungen durch vertragli-
che Erfüllungsbürgschaften und nach § 648 a BGB, § 648 BGB, 
Verjährungs- und Schlusszahlungsfragen.

Der Referent

– Autor von »Merl, Fallen im privaten Baurecht: VOB und HOAI nach aktueller Rechtsprechung  (DeutscherAnwaltVerlag)
– Co-Autor von »Kleine-Möller/Merl/Oelmaier, Handbuch des privaten Baurechts« (C.H.Beck)
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Prof. Dr. Stephan Lorenz, Universität München
Leistungsstörungsrecht aktuell

11.04.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr

Sechs Jahre nach Inkrafttreten des neuen Schuldrechts 

ist nunmehr insbesondere das neue Kaufrecht stark von der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs geprägt. Das betrifft in besonderem Maße auch den
Einfluß des europäischen Richtlinienrechts auch auf alltägliche Rechtsfälle
sowie AGB-rechtliche Fragen.
Das Seminar beschreibt – auf der Basis der nunmehr weitgehend geklärten
Dogmatik des vereinheitlichten Leistungsstörungsrechts – sowohl den bis -
herigen Stand der Rechtsprechung wie auch die aktuellsten Entwicklungen
in diesem Bereich.

1. Rechtsdogmatik und Rechtspraxis: Die Abstraktion des

„Gewährleistungsrechts“ und ihre Folgen für die Praxis

– Die Pflichtverletzungsdogmatik 
– Die Abgrenzung der Schadensarten und ihre praktische Bedeutung
–Verschuldensabhängige und verschuldensunabhängige Haftung 
– Mangelfolgeschäden und Verspätungsschäden

2. Einzelheiten des Gewährleistungsrechts

– Fehlerbegriff (§ 434 BGB) 
– Zeitpunkt des Mangels 
– Beweisfragen 
– Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie und ihr Verhältnis zu ver -

trag lichen Gewährleistungsbeschränkungen 
– Gewährleistungsausschluss

3. Der Nacherfüllungsanspruch (§ 439 BGB)

– Inhalt, insbes. der Bedeutung des Erfüllungsorts 
– Der Vorrang der Nacherfüllung und die Konsequenzen im Falle der

Vereitelung 
– Nacherfüllung und Nutzungsersatz 
– Besonderheiten des Händlerregresses beim Verbrauchsgüterkauf  

(§§ 478 f BGB)

Forts. → rechte Seite

Der Referent

geprägt durch präzises, konzeptionelles Denken – und das bedeutet für Sie: präzise, eindeutige Sprache, mitreißende Rhetorik ... und: 
direkt anwendbare Informationen

1. Gekonnte Informationsbeschaffung

So kommen Sie an die Kontoauszüge, Lohn- und Gehaltsabrechnun-
gen und andere wichtige Unterlagen des Schuldners

2. Tipps und Tricks für den gelungenen und zeitnahen Rund-

umschlag

– Titel, Klausel, Zustellung – was noch ist wichtig?! 
– Vollstreckung mit mehreren vollstreckbaren Ausfertigungen desselben

Titels 
– Tod des Schuldners: Tod (= Ablage) der Akte? 
– Zeitersparnis per Blitzklausel 
– Konto dicht am Tag der Urteils verkündung!

3. Pfändungserfolge trotz erhöhter Pfändungsfreigrenzen

– Die aktuelle BGH-Rechtsprechung zur Zwangsvollstreckung 
– Perfekter Rang durch Vorpfändungen 

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Allgemeines Zivil- und Zivilverfahrensrecht

Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig
Effektive und erfolgreiche Forderungspfändung

Intensiv-Seminar für Anwälte und Mitarbeiterinnen in der Anwaltskanzlei

10.03.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr

– Pfändung als Deliktsgläubiger 
– verschärfter Zugriff gem. § 850 f ZPO 
– Zusammenrechnung verschiedener Einkommen 
– Pfändung von Sozialleistungen, z.B. Wohn geld 
– Gläubigertaktik bei mitverdienender Ehefrau . . . 
– Wegfall von Unterhaltsberechtigten

4. Nie mehr Sicherheit leisten: Sicherungsvollstreckung

Schritt für Schritt alles für den Überraschungsangriff 
5. Pfändung aller Vermögenswerte

– Ratenkauf und Eigentumsvorbehalt 
– Steuererstattungsanspruch 
– Sparbücher, Bausparverträge, Girokonten, Dispokredit 
– Und-, Oder-, Ander-Konten 
– Lebensversicherung und Riesterrente . . .

Die Referentin 

– seit 16 Jahren Seminarleiterin zum anwaltlichen Gebührenrecht, zu Zwangsvollstreckung, ZPO und Kanzleimanagement und 
– Vorsitzende der Fachgruppen “Gebührenrecht” und “Zwangsvoll streckung” und der Arbeitsgruppe “Juristenausbildung”
– Arbeitsgemeinschaftsleiterin “Kostenrecht” und “Zwangsvollstreckung” am OLG Dresden
– Mitherausgeberin des »Münchener Anwaltshandbuchs Vergütungsrecht« (Verlag C .H .Beck)
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Petra Schaps-Hardt, Richterin am Hanseatischen Oberlandesgericht, Hamburg
Besonderheiten des Versicherungsprozesses

Prozessuale Fragen – Beweisführung – Beweismittel

29.05.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAVers

Das Seminar wendet sich einerseits an Rechtsanwälte, die
zwar keinen Fachanwaltslehrgang im Versicherungsrecht besucht haben
oder besuchen wollen, die sich aber dennoch den notwendigen Überblick
über die im Rahmen eines Versicherungsprozesses auftretenden Besonder-
heiten verschaffen möchten. 
Bereits im Versicherungsrecht tätige Rechtsanwälte können
durch dieses Seminar vorhandene Kenntnisse aktualisieren und vertiefen:

1. Unter Einbeziehung des zum 1.1.2008 reformierten VVG

sowie der aktuellen Rechtsprechung werden Probleme im

Zusammenhang mit Gerichtsstand, Prozessführungsbefug-

nis, Klagearten sowie der Formulierung von Klaganträgen

erörtert. 

2. Möglichkeiten der Beweisführung, die verschiedenen Be-

weismittel und spezielle Beweiserleichterungen im Versiche-

rungsrecht werden anhand zahlreicher praktischer Beispiele

vorgestellt. 

3. Schließlich gibt es Hinweise zur Übergangsregelung für

„Altfälle“, zur (noch) zu beachtenden Frist des „alten“ 

§ 12 Abs. 3 VVG sowie zu den Änderungen bei Verjährungs-

fristen.

Die Referentin

– seit 2004 Mitglied des speziell für Streitigkeiten aus privatrechtlichen Versicherungsverträgen zuständigen 9.Zivilsenates des 
OLG Hamburg (vorher: Richterin am Landgericht Hamburg, am Landgericht München I )

– Dozentin im Rahmen des in Hamburg 2007 neu aufgenommenen LL.M.-Studiengangs Versicherungsrechts

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

→ Anmeldeformulare: Seiten 19, 20Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

Lorenz, Leistungsstörungsrecht aktuell (Forts.)

4. Verjährung und Konkurrenzen

5. Kernprobleme der Vertragspraxis und Lösungsvorschläge

– Der Einfluß des Europarechts: Richtlinienkonforme und “richt -
linien orientierte” Auslegung der §§ 433 ff BGB: Streitpunkte und
praktische Relevanz 

– Aufwendungsersatz und Schadensersatz (BGH NJW 2005, 2848) 
– Teilweise Mangelhaftigkeit/Teilunmöglichkeit 

– Möglichkeiten vertraglicher Haftungsbeschränkungen 
– AGB-Probleme im privaten und im kaufmännischen Geschäftsver-

kehr 
– Garantien (§§ 443, 477 BGB) 
– Verbrauchsgüterkauf: Die Pri vi le gie  rung des Verbrauchers und ihre

Grenzen 
– Lieferanten- und Herstellerregreß (§§ 478 f BGB)
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→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar: s.o.

Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig
Erfolgreiche Mobiliarzwangsvollstreckung – EV-Verfahren

Aktuelle Regelungen - künftige Gesetzgebung

Intensiv-Seminar für Anwälte und Mitarbeiterinnen in der Anwaltskanzlei

03.06.2008: 09.00 bis ca. 17.00 Uhr |  Mittagspause: 13.00 bis 14.00 Uhr zur eigenen Gestaltung

1. Mobiliarvollstreckung

Kombiauftrag: Erfolg durch konkrete Beauftragung und Information
des GV – Vorgehen gegen Gerichtsvollzieher – sichere Geltendmachung
der Kosten und Gebühren der Teilzahlungsvereinbarung

2. EV-Verfahren

Voraussetzungen – Taktisch kluge und richtige Antragstellung –
Beschleunigung durch den Gläubiger: EV-Auftrag ohne vorherigen
Vollstreckungsversuch in Wohnung oder Geschäftslokal

3. Erfolge durch penible Auswertung des Vermögensver-

zeichnisses

4. Nachbesserung & Wiederholte Abgabe vor Ablauf der 

3-Jahres-Frist

Fragerecht des Gläubigers – Formulierung des eigenen Fragenkatalogs
5. Ausblick auf die anstehenden Gesetzesänderungen durch

das Gesetz zur Sachaufklärung durch Gerichtsvollzieher

Wiederholte Abgabe vor Ablauf der 3-Jahres-Frist – Die wesentlichen
Änderungen im Überblick (neue, richtige, vollständige und gekonnte
Antragstellung) – Neue Möglichkeiten der Informationsbeschaffung
durch den Gerichtsvollzieher: Auskunftsrechte des GV – Auskunfts-
pflichten Dritter über Vermögen und Aufenthalt des Schuldners –
Ratenzahlungsvereinbarung – Stundungsbewilligung – Vollstrek-
kungsaufschub – Zahlungsplan: neue Befugnisse des Gerichtsvollzie-
hers – Neukonzeption des Schuldnerverzeichnisses (elektronische
Führung / die neue Vermögensauskunft durch den Schuldner / Verfah-
rensablauf  /  Eintragungsvoraussetzungen, Einsichtsmöglichkeiten,
Bestandsdauer) – umfassende Neuerungen bei der eidesstattlichen Ver-
sicherung (Wiederholung bereits schneller – nach 12 Monaten und 
früher – und bei Änderung der Vermögensverhältnisse möglich!

6. Checklisten – aktuelle Rechtsprechung - Übersichten –

Diskussion

Die Referentin 

– seit 16 Jahren Seminarleiterin  zum anwaltlichen Gebührenrecht, zu Zwangsvollstreckung, ZPO und Kanzleimanagement 
– Vorsitzende der Fachgruppen “Gebührenrecht” und “Zwangsvoll streckung” ,der Arbeitsgruppe “Juristenausbildung” und
– Arbeitsgemeinschaftsleiterin “Kostenrecht” und “Zwangsvollstreckung” am OLG Dresden
– Mitherausgeberin des »Münchener Anwaltshandbuchs Vergütungsrecht« (C.H.Beck)

Ort: Amerikahaus → Seite 1
Preise – für DAV-Mitglieder: € 210,00 zzgl. MwSt (= € 249,90)

→ Für Fachangestellte gilt die Vereinszugehörigkeit eines Anwalts der Kanzlei (bitte Mitgliedsnummer angeben)
– für Nicht mitglieder: € 250,00 zzgl. MwSt (= € 297.50)
– für jede/n weitere/n Fachangestellte/n einer Kanzlei gilt der DAV-Mitgliedspreis

Darin eingeschlossen: Tagungsunterlagen und Getränke

Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig
Zwangsvollstreckung contra Insolvenz

Wer darf was, in welchem Umfang und vor allem wie lange?

Seminar für MitarbeiterInnen in der Anwaltskanzlei

19.06.2008: 09.00 bis ca. 17.00 Uhr |  Mittagspause: 13.00 bis 14.00 Uhr zur eigenen Gestaltung

1. Überblick über den Ablauf bei Regel- und Verbraucher-

insolvenzverfahren

Eröffnungsgründe – Antragsberechtigte – Sicherungsmaßnahmen –
Forderungsanmeldung – Rangklassen – Feststellen und Bestreiten von
Forderungen - Feststellen für den Ausfall – Ausfallberechnung ...–
Insolvenzpläne – richtig lesen und auslegen

2. Die Folgen der Verfahrenseröffnung

auf anhängige andere zivilrechtliche Verfahren  – auf die Kostenfestset-
zung – auf die Zwangsvollstreckung – Rückschlagsperre

3. Ab- und Aussonderung - Ausfallbezifferung

4. Anfechtung

kongruente und inkongruente Deckung – Fristen – ... auch Insolvenz-
verwalter sind Menschen . . .

5. Restschuldbefreiung 

Voraussetzungen und Wirkungen – Möglichkeiten des Gläubigers zur
Versagung – Ausgenommene Forderungen – so machen Sie die Forde-
rungen des Mandanten insolvenzfest! – Widerruf

6. Entscheidungen des BGH z.B. auch zur Aufrechnungs-

lage/Anfechtung von Honorarforderungen des Anwaltes

7. Die Auswirkungen des Gesetzes zur Sicherung der Alters-

vorsorge

8. Die aktuellen und geplanten Neuerungen und Gesetzes-

änderungen
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Prof. Dr. Stephan Lorenz, Universität München
UN-Kaufrecht 

zu Unrecht verschmähte Alternative zum deutschen Kaufrecht!

09.07.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr

Ein schneller Einstieg in das IPR der Kaufverträge, das gerade durch
die sog. ROM I-Verordnung umgestaltet wird, sowie die Grundstrukturen
und das Haftungssystem des UN-Kaufrechts:

→ Im Mittelpunkt stehen dabei die vertraglichen Gestaltungsmöglichkei-
ten, welche das UN-Kaufrecht in weitaus stärkerem Maße gewährt, als
das seit dem 1.1.2002 geltende deutsche Kaufrecht. 

Das gilt auch und insbesondere für AGB-rechtliche Fragen, wo sich durch
Anwendung des CISG in Kombination mit Rechtswahlklauseln deutlich
mehr Freiraum gewinnen läßt, als ihn die jüngste Rechtsprechung des
BGH auch im Verhältnis zwischen Unternehmern gewährt.

A. Grundlagen des Internationalen Vertragsrechts

B. UN-Kaufrecht

1. Allgemeines

2. Anwendungsvoraussetzungen und Anwendungsbereich,

Lückenfüllung 

(Art. 1–6 CISG)

3. Allgemeine Bestimmungen 

(Art. 7–13 CISG)
4. Vertragsschluss und Vertragsänderung 

(Art. 14–24, 29 CISG)
5. Pflichten des Verkäufers, Gewährleistung 

(Art. 30–44 CISG)
6. Rechtsbehelfe des Käufers bei Vertragsverletzungen des

Verkäufers 

(Art. 45–52 CISG)
7. Pflichten des Käufers 

(Art. 53–60 CISG)
8. Rechtsbehelfe des Verkäufers bei Vertragsverletzungen

des Käufers 

(Art. 61–65, 74 ff CISG)
9. Gefahrtragung, Zinsen, Verjährung

C. Die wesentlichen Unterschiede zwischen CISG und

BGB/HGB

– Vor- und Nachteile

– Gestaltungschancen bei seiner Anwendung

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Der Referent

geprägt durch präzises, konzeptionelles Denken – und das bedeutet für Sie: präzise, eindeutige Sprache, mitreißende Rhetorik ... und: 
direkt anwendbare Informationen

Unternehmens- und wettbewerbsrechtliche Beratung

Prof. Dr. Helmut Köhler, Universität München
UWG aktuell

– Neueste Rechtsprechung des BGH zum UWG 

– Einfluss der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken auf das UWG

18.04.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGewRS

A. Neueste Rechtsprechung des BGH zum UWG

1. Materielles Recht 

2. Ansprüche und Verfahren 

B. Einfluss der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken

auf das UWG

1. Begriff der „Wettbewerbshandlung“ (§ 2 I Nr. 1 UWG) 

2. Generalklausel (§ 3 UWG) 

Begriff der Unlauterkeit – Bagatellklausel
3. „Schwarze Liste“ unlauterer Geschäftspraktiken 

4. Irreführung (§ 4 Nr. 3 – 5 UWG; § 5 UWG) 

5. Unsachliche Beeinflussung (§ 4 Nr. 1, 2 UWG) 

6. Unlautere Produktnachahmung (§ 4 Nr. 9 UWG) 

Der Referent

– Richter im Nebenamt am OLG München (Wettbewerbs- und Kartell senat) 
– Co-Autor u.a. von »Hefermehl/Köhler/Bornkamm), Wettbewerbsrecht, Kurz-Kommentar« (Verlag C. H. Beck) und »Jacobs/Lin-

dacher/Teplitzky, UWG – Großkommen tar der Praxis« (Verlag Walter de Gruyter)
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→ Anmeldeformulare: Seiten 19, 20

Prof. Dr. Wulf Goette, Vors. Richter am BGH
Änderung des GmbH-Rechts durch das MoMiG (RegE)

11.06.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGes

RA Ingo Westermann, LL.M., Solicitor, München
Schutz des Unternehmens-Know-how

Zivil- und strafrechtlicher Know-how-Schutz gegenüber illoyalen Mitarbeitern 

und Wettbewerbern

12.06.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGewRS

1. Gesamtüberblick: Die – teilweise konfligierenden – Ziele

des RegE

– Entbürokratisierung 
– Modernisierung 
– Bekämpfung von Missbräuchen 
– „Fit für den Wettbewerb“ der europäischen Gesellschaftsformen

2. Beibehaltung und Abbau de Kapitalschutzsystems

– „Bewährtes“ Kapitalschutzsystem 
– Herabsetzung des Mindeststamm kapitals 
– Eingriffe in das Sacheinlagerecht 
– Sonderrecht für cash pooling bei der Kapitalaufbringung 
– Abbau der Kapitalerhaltungs regeln (einschließlich cash pooling) 

– Abschaffung bzw. Teiltransplantation des Eigenkapitalersatzrechts
in die InsO

3. „UG haftungsbeschränkt“

– Notwendigkeit der Schaffung dieser Gesellschaftsform? 
– Einzelgestaltung

4. Erleichterungen bei Gründung und Anteilsübertragung

5. Missbrauchsbekämpfung

– Habilität von Geschäftsführern
– Folge der Nichtbestellung von Geschäftsführern
– Zustellungsadresse
– Haftungsverschärfung für Geschäftsführer

Der Referent

– Vorsitzender des für das Gesellschaftsrecht zuständigen II. Zivil  senats des Bundesgerichtshofes
– Mitherausgeber von ZGR, NZG und ZNotP – Schriftleiter des wirtschaftsrechtlichen Teils der DStR
– Mitarbeit am »Münchener Kommentar Aktiengesetz« (C.H.Beck) und an »Ebenroth/Boujong, Kommentar zum HGB« (Vahlen)
– Buchautor zu den Themen GmbH, aktuelle Rechtsprechung zur GmbH, Kapitalersatzrecht

Für Unternehmen und Unternehmer wächst das Risiko der 
Betriebsspionage. Wie kann man sich sinnvoll schützen? Was ist bei 
Mitarbeiterwechseln zu beachten? Wie können Verletzungfälle wirksam 
bekämpft werden? Dieses Seminar gibt einen Überblick über das zur 
Verfügung stehende Instrumentarium, dessen Ausbau insbesondere durch
die höchstrichterliche Rechtsprechung und praktische Ratschläge.

1. Grundlagen des Know-how-Schutzes

– Bedeutung und Voraussetzungen, Beispiele 
– Zusammenspiel von Know-how-Schutz und gewerblichen 

Schutzrechten 
– Gestaltung betrieblicher Know-how-Schutzprogramme

2. Gesetzlicher Know-how-Schutz 

– Zentrale Verbotstatbestände, insbes. §§ 17, 18 UWG  
– Auswirkungen der „Kundendaten“-Rechtsprechung des BGH 
– Risikobegrenzung bei Mitarbeiterwechseln

3. Vertraglicher Know-how-Schutz

Ausgewogene Verstärkung des gesetzlichen Know-how-Schutzes 
– sinn volle Gestaltung von Vertraulichkeitsvereinbarungen und 

Wett bewerbsverboten 
– Risiken bei Zeitbegrenzungen

4. Bekämpfung von Know-how-Verletzungen

– Zusammenspiel zivil- und strafrechtlicher Maßnahmen 
– Darlegungslasten
– Taktische Hinweise

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

Der Referent

– spezialisiert auf Gewerblichen Rechtsschutzes, Urheberrecht und den vorbeugenden und verteidigenden Schutz
von Know-how, das nicht von den gewerblichen Schutzrechten erfasst wird – in Deutschland und international

– Autor von »Westermann, Handbuch Know-how-Schutz« (C.H.Beck)
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→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

RA Dr. Kay-Michael Schanz (Schalast & Partner), Frankfurt
Kooperation mit Private Equity-/Venture-Capital-Gesellschaften?

Die  zentralen Faktoren für die aktuelle Beratung mittelständischer Unternehmen

27.06.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGes

1.       Markt und Rahmenbedingungen, aktuelle Rechts-

entwicklungen und Gesetzesvorhaben

2.       Private Equity Fonds: Charakteristika und Grund-

strukturen

3.       Ablauf von Private Equity Transaktionen und Erfolgs-

faktoren

4.       Leveraged Buy Outs

5.       Beteiligung des Managements: Strukturen und 

Interessenkonflikte

6.       Problemfelder der Besicherung und Gesellschafter-

fremdfinanzierung

7.       Eckpunkte von Beteiligungs- und Finanzierungs-

verträgen

Der Referent

– Schwerpunkte seiner Tätigkeit: M&A, Börseneinführungen , Private Equity/Venture Capital, Structured Finance und öffentliche
Übernahmen 

– vor der Partnerschaft bei Schalast: Geschäftsführer der Corporate Finance-Tochtergesellschaft von Hauck &Aufhäuser Privatban-
kiers KGaA mit Verantwortung für die Bereiche Private Equity/Structured Finance und Equity Capital Markets
davor: Schürmann & Partner/Coudert, Frankfurt

– Lehrbeauftragter an derFrankfurt School of Finance & Management  für das Fachgebiet Corporate Finance
– Autor von »Schanz, Börseneinführung: Recht und Praxis des Börsengangs (C.H.Beck)
Recht und Praxis des Börsengangs

Prof. Dr. Otto Teplitzky, Richter BGH i.R.
Aktuelles aus dem Wettbewerbs- und Markenstreitverfahrensrecht

11.07.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGewRS

I. Vorverfahren

Neue Entwicklungen bei der Abmahnung, vorrangig durch Recht spre-
chung des BGH, u.a. zu Fragen der Zugangsnotwendigkeit, des 
Erfordernisses der Androhung gerichtlichen Vorgehens und zur Ab-
mahnkostenerstattung, letztere insbesondere auch als Schadensersatz.
Hinweise zum Abschlußverfahren und Behandlung einer Reihe 
aktueller Fragen, die sich im Zusammenhang mit Unterwerfungen
und aus ihnen resultierenden Folgen ergeben.

II. Einstweilige Verfügung

Wiederum alte und neue Streitfragen, darunter insbesondere – neben
den stets aktuell bleibenden Dringlichkeitsproblemen – die Grenzen der
richterlichen Hinweispflichten (bzw. –rechte) und ihre Konsequenzen
namentlich bei der Antragsrücknahme und ganz besonders beim
„forum-shopping“; ferner Fragen wie die des Zeitpunkts der Beacht-
lichkeit eines Verfügungsurteils, der Klageveranlassung i. S. des § 93
ZPO und der Schutzschriftkosten in besonderen Fällen und der Be-

achtlichkeit bzw. Fehlerhaftigkeit neuer Meinungen zur „Schubladen-
verfügung“ und der weiteren Entwicklungen beim Erfordernis „positi-
ver Kenntnis).

III. Klageverfahren

Neueste Rechtsprechung des BGH zum Rechtsweg und zum Erforder-
nis der Antragsbestimmtheit sowohl abei der Unterlassungsklage als
auch bei der Auskunftsklage; zu Fragen des Streitgegenstands (mit Er-
gänzungen des Stands der Literatur) und der Beweislast in Sonderfäl-
len; ferner allgemein zum Auskunfts- und Schadensersatzprozeß
(Aufgabe der „Gaby“-Rechtsprechung, Ausweitung der Gemeinkosten-
Rechtsprechung, dreifache Schadensberechnung). Außerdem werden
eine Reihe weiterer und verschiedener Einzelfragen aus dem Prozess-
und Zwangsvollstreckungsrecht behandelt, deren Aufzählung im ein-
zelnen hier zu weit führen würde.

(Ergänzungen bleiben vorbehalten.)

Der Referent

Einer der renommiertesten deutschen Wettbewerbsrechtler und
– Autor z.B. von »Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren« (Heymanns)
– Mitherausgeber von „Jacobs/Lindacher/Teplitzky, UWG – Groß kom mentar der Praxis« (Walter de Gruyter)

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

→ Anmeldeformulare: Seiten 19, 20Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de
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Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

→ Anmeldeformulare: Seiten 19, 20

Arbeitsrecht

RA Jürgen Kutzki, Dipl.-Verwaltungswirt, Mediator, Karlsruhe
TVöD/TV-L-Spezial

Ausgewählte Problemkreise und aktuelle Rechtsprechung für TVöD/TV-L-Anwender-/innen – 

aus der Sicht des Rechtsanwalts

06.03.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr

1. Struktur und Systematik des neuen TVöD/TV-L

– Geltung für Kommunen und Bund und die TdL 
– Einzelvertragliche Bezugnahme: Stand der Diskussion und 

BAG-Urteile
2. Der TVöD/TV-L und das AGG

– Grundsätze 
– Entgeltfragen (§§ 16, 17 TVöD/TV-L) 
– Urlaub  (§ 26 TVöD/TV-L) 
– Altersgrenze (§ 33 TVöD/TV-L) 
– Ordentliche Unkündbarkeit (§ 34 Abs. 2 TVöD/TV-L)

3. Geltungsbereich des TVöD/TV-L

– Tarifgebundene Beschäftigte 
– Nicht tarifgebundene Beschäftigte 
– Ausnahmen vom Geltungsbereich 
– Herausnahme der kurzfristig Beschäftigten: zulässig?

4. Richtiger Umgang des TVöD/TV-L bei der Altersteilzeit

– Überleitungsfragen bei der Altersteilzeit 
– Umgang mit der Verlängerung der tariflichen Arbeitszeit 
– Höhe des Entgelts nach § 4 TV ATZ
– Entgelt und Aufstockung bei Krankheit („Störfall“) 
– Verlängerung der tariflichen Arbeitszeit und Neuverträge

5. Eingruppierungsrecht

– Zentrale Eingruppierungsvorschrift 
– Tarifautomatik und auszuübende Tätigkeit 
– Ausweitung des „sonstigen Angestellten“

– Die vier neuen Qualifizierungsebenen 
– Eckeingruppierungen und Heraushebungs merkmale 
– Diskussionsstand der Entgeltordnung 
– Einführung zum 1.1.2008

6. Entgelt/- und Zulagenprobleme

– Entgelt für Mehrarbeit bei Teilzeitbeschäftigte 
– Volle Schichtzulage für Teilzeitkräfte, § 8 Abs. 6 TVöD/TV-L 
– Entgelt bei Rufbereitschaft 
– Zulagen und Zuschläge 
– Exkurs: die neuen Zulagen im Krankenhaus (TVöD-BT-K)

7. Probleme beim kinderbezogenen Besitzstand

– Anspruchsvoraussetzungen 
– Kindesberücksichtigung bei der Vergütung im September 2005 
– Unterbrechungen  (Grundwehrdienst, Elternzeit, Sonderurlaub, etc.)
– Höhe des kinderbezogenen Besitzstandes bei Teilzeitkräften 
– Darstellung der Regelungen im: TVÜ-Länder, TVÜ-Bund, 

TVÜ-VKA
8. Befristungserweiterungen im TVöD/TV-L

– Weitergeltung des BAT SR 2y für die alten Bundesländer: 
§ 30 TVöD/TV-L 

– Führungsfunktionen auf Probe und Zeit 
– Übertragung höherwertiger Tätigkeiten nach § 14 TVöD und 

§ 31 TVöD/TV 
– Inhaltskontrolle und § 31 TVöD/TV-L

Der Referent

– Schwerpunkt: Recht des öffentlichen Dienstes (BAT und TVöD/TV-L), Eingruppierungsrecht, Beamtenrecht/Disziplinarrecht
– Mitautor bzw. Mitherausgeber bei

Bepler/Böhle/Martin/Stöhr, TV-L-Kommentar: Loseblatt- und Online-Kommentar (C.H.Beck)
Dörring/Kutzki, TVöD-Kommentar (Springer)
Bepler/Böhle/Martin/Stöhr, Beck'scher TVöD Online-Kommentar (C.H.Beck)

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

ausgebucht
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RiArbG Thomas Holbeck, Regensburg
Arbeitsrecht aktuell

08.05.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

I. Die betriebsbedingte Kündigung

Prozesse über betriebsbedingte Kündigungen gehören zu den anspruchsvol-
len Bereichen des Arbeitsrechts, sind meist aufwendigen zu führen und mit
vielen potentiellen Fallstricken behaftet.

1. Wegfall der ursprünglichen Beschäftigungsmöglichkeit

Außerbetriebliche Gründe – innerbetriebliche Vorgänge, vor allem die
„Unternehmerentscheidung“

2. Kündigung als ultima ratio

anderweitige Arbeitsplätze – was ist zumutbar? – Vorrang der Ände-
rungskündigung – Möglichkeiten, die Kündigung zu umgehen

3. Soziale Auswahl

Wer ist vergleichbar? – Gewichtung der Sozialdaten – Spielräume des
Arbeitgebers

4. Grundsätze der Darlegungs- und Beweislast

5. Der Wiedereinstellungsanspruch

6. Betriebsbedingte Kündigung und Betriebsübergang

II. Flexible Gestaltung einzelner Arbeitsbedingungen in der

Rechtsprechung

1. Vergütungsansprüche

Freiwilligkeitsvorbehalte bei Entgelt und Gratifikationen – Widerrufs-
vorbehalte – private PKW-Nutzung – Anrechnungsvorbehalte –
Rückzahlungsvereinbarungen

2. Direktionsrechtsklauseln

zu Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung
3. Soziale Auswahl:

Wer ist vergleichbar?  – Gewichtung der Sozialdaten – Spielräume des
Arbeitgebers

4. Leistungsbestimmungsrecht zur Dauer der Arbeitszeit

5. Rechtsfolge bei unwirksamen Vereinbarung

Der Referent

als langjähriger Arbeitsrichter erfahrener Praktiker
– seit vielen Jahren vielfältige Fortbildungs- und Vortragstätigkeit  vor Rechtsanwälten, Arbeitgebern, Betriebsräten, 

Personalmitarbeitern
– Buchautor
– Ausbildung von Referendaren und langjähriger Repetitor

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Dr. Harald Wanhöfer, Vors. Richter am LAG MünchenMünchen
Praxis der betrieblichen Mitbestimmung 

Strukturen und neueste Rechtsprechung

30.05.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

Die Veranstaltung ist nach Themenkomplexen aufgebaut, die
in der arbeitsrechtlichen Praxis Schwerpunkte des Betriebsverfassungsrechts
darstellen. Mit dieser Schwerpunktbildung werden Sie zum einen systema-
tisch durch wesentliche Bereiche des Rechtsgebietes geführt und lernen dabei
zum anderen gleichzeitig die neueste Rechtsprechung hierzu kennen.

Themenkomplexe bilden u.a. 

1. Fragen der Regelungskompetenz und Regelungsinstrumente
der Betriebsparteien

2. Mitbestimmung in sozialen, personellen und wirtschaftlichen 
Angelegenheiten (auch Anhörung des Betriebsrates zu Kündigungen) 

3. Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Betriebsrat und Gesamt -
betriebsrat

4. die rechtliche Stellung der Betriebsratsmitglieder
5. Fragen des Kosten- und Sachaufwandes des Betriebsrats
6. außergerichtliche und gerichtliche Lösung betriebsverfas-

sungs rechtlicher Konflikte.

→ Sie erhalten hierzu eine schriftliche Zusammenstellung 

der Themenkomplexe mit einer Übersicht zu neueren und exemplarischen 
Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts.

Der Referent

– Lehrbeauftragter der der Universität München
– Referent in der anwaltlichen Fortbildung

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.
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Gebührenrecht

Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig
RVG aktuell

Aktuelle Neuerungen – aktuelle Rechtsprechung 

Intensivseminar für Anwälte und Mitarbeiterinnen in der Anwaltskanzlei

10.03.2008: 09.00 bis ca. 12.30 Uhr

1. Aktuelle Rechtsprechung des BGH und der Obergerichte

– Abrechnung schwieriger Verfahrenssituationen 
→ Terminsgebühr – Gebührenchance voll nutzen / volle Gebühr
trotz Säumnis – Vergleiche im schriftlichen Verfahren – alle An-
wendungsfälle ausführlich und sicher / Wirklich alle angefallenen
Gebühren abrechnen! (beim Mehrvergleich , bei Mehrfachvertre-
tung – unterschiedliche Beteiligung mehrerer Mandanten)

– BGH-Rechtsprechung zur Geschäftsgebühr und Erlassproblematik
– Erstattungsfragen bei Korrespondenzkollegen und Haupt- und Un-

terbevollmächtigten 
– Abrechen- und Anrechenproblematiken 

→ Kettenanrechnung / unterschiedliche Gegenstandswerte

– Reisekosten im PKH-Mandat
– Argumente gegen die Rechtsschutzversicherung

2. Die aktuellen Änderungen aus dem 2. Justizmodernisie-

rungsG

– Wichtige Änderungen u.a. bei der Terminsgebühr, Einigungsgebühr,
Auslagen

– Rückwärtsanrechnung der Geschäftsgebühr
3. Anrechnung der Terminsgebühr aus dem Mahnverfahren 

4. Diskussionen – Fälle – Übersichten 

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Die Referentin 

– seit 16 Jahren Seminarleiterin zum anwaltlichen Gebührenrecht, zu Zwangsvollstreckung, ZPO und Kanzleimanagement und 
– Vorsitzende der Fachgruppen “Gebührenrecht” und “Zwangsvoll streckung”  und der Arbeitsgruppe “Juristenausbildung”
– Arbeitsgemeinschaftsleiterin “Kostenrecht” und “Zwangsvollstreckung” am OLG Dresden
– Mitherausgeberin des »Münchener Anwaltshandbuchs Vergütungsrecht« (Verlag C .H .Beck)

→ Anmeldeformulare: Seiten 19, 20Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Dr. Helga Laux, Richterin am BAG
Betriebsübergang . . . (k)ein ewiges Rätsel 

§ 613a BGB in der Rechtsprechung des Achten Senats des Bundesarbeitsgerichts

26.06.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr � Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

Neue wirtschaftliche Entwicklungen bei Umstrukturierungen,
neuere gesetzliche Regelungen, Urteile des Europäischen Gerichtshofs und
entsprechende aktuelle Vorlagebeschlüsse erfordern es, dass der beratende
Anwalt die aktuellen Entwicklungen bei § 613a BGB ständig im Blick 
behält. Diesem Anliegen widmet sich das Seminar. 

1. Neuere Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu

den Voraussetzungen eines Betriebsübergangs 

– Aufgabe der eigenwirtschaftlichen Nutzung 

– das neue Kriterium der Wertschöpfung zur Bewertung der sächlichen
und personellen Betriebsmittel 

– fortbestehende Identität des Betriebs auch beim Betriebserwerber 
– neue Organisation und neuer Betriebszweck

2. Unterrichtungspflichten und Widerspruchsrecht 

(§ 613a Abs. 5 und 6 BGB)

3. Kündigungen im Zusammenhang mit einem Betriebs-

übergang unter Einbeziehung prozessualer Fragen 

Die Referentin

– Mit-Herausgeberin und Autorin des Kommentars »Thüsing/Laux/Lembke Kündigungsschutzgesetz 2007 und andere kündigungs-
rechtlich relevante Vorschriften« (Haufe)

– Mitautorin bei Laux/Schlachter, TzBfG« (C.H.Beck) 
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→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

RA Norbert Schneider, Neunkirchen
Gebührenoptimierung

Anhand von praktischen Beispielsfällen und Berechnungen

(Umsetzung der BGH-Rechtsprechung)

17.04.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr

1. Einklagen der vollen Geschäftsgebühr und ihre Anrech-

nung im Kostenfestsetzungsverfahren 

(Umsetzung der BGH-Rechtsprechung)
2. Keine Streitwerterhöhung durch Miteinklagen von 

Anwaltsgebühren

3. Streitwert und Anrechnung bei außergerichtlicher Kündi-

gung eines Mietverhältnisses

4. Aktuelles Streitwertfragen im Mietrecht

5. Terminsgebühr für außergerichtliche Besprechungen in

gerichtlichen Verfahren und vor Anhängigkeit

6. Die richtige Berechnung der sog. „Verfahrensdifferenzge-

bühr“

7. Verschenkte Gebühren beim Versäumnisurteil

8. Einigungsgebühr in der Zwangsvollstreckung, im selb-

ständigen Beweisverfahren und bei Hilfsaufrechnung

9. Abrechnung Verbundverfahren

10. Abrechnung bei Trennung aus dem Verbund und 

Aufnahme in den Verbund

11. Prozesskostenhilfe für Folgenvereinbarung (auch 

außergerichtliche) 

12. Einigungsgebühr beim Ausschluss des Versorgungs-

ausgleichs

13. aktuelle Streitwertfragen im Familiensachen

14. Abrechnung der Postentgeltpauschale(n); Straf- und 

Bußgeldsachen, Anrechnungsfälle, Beratungshilfe

15. Quotenvorrecht in der Rechtsschutzversicherung

16. Reisekosten des PKH-Anwalts

17. Zusätzliche Gebühren in Straf- und Bußgeldsachen

18. Beratung über die Erfolgssaussicht eines Rechtsmittels 

19. Schuldner der Aktenversendungspauschale, Umsatz -

steuerpflicht

20. mehrere Auftraggeber in der Beratungshilfe

Der Referent

einer der führendenen Gebührenrechtler 
– Mitglied im DAV-Ausschuss RVG und GKG
– Mitherausgeber der »AGS AnwaltsGebührenSpezial« (Deutscher AnwaltVerlag)
– Herausgeber, Autor und Mitautor zahlreicher Werke zum Gebühren- und Streitwertrecht

→ Anmeldeformulare: Seiten 19, 20Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de
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Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Die Plätze bei allen Seminaren
sind begrenzt. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldungen.
Die Übertragung der Teilnahmeberechtigung ist möglich, sofern uns Name und Anschrift des Ersatzteil-
nehmers umgehend mitgeteilt werden. Macht der Anmelder von seinem Übertragungsrecht keinen Gebrauch, ist die
Tei l nahme gebühr auch dann zu zahlen, wenn der Anmelder seine Anmeldung zurückzieht oder am Seminar nicht
teilnimmt. 
Bei Absagen länger als zwei Wochen vor Veranstal tungs beginn wird dem Anmelder lediglich eine Bearbeitungs -
gebühr in Höhe von € 25,00 zzgl. MwSt. (= € 29,00) in Rechnung gestellt. 
Änderungen:Wird das Seminar kurzfristig abgesagt, verschoben oder in einen anderen Veranstaltungsraum
verlegt, sind Ansprüche daraus ausgeschlossen. 

→ Bezahlung: Nach dem Seminar erhalten Sie von uns eine Rechnung. Bitte fügen Sie der Anmeldung keinen
Scheck bei, bezahlen Sie erst nach Erhalt der Rechnung.

Wegbeschreibung zum Amerikahaus

Adresse

Karolinenplatz 3: 2. Stock, Raum 205

MVV 

– Straßenbahn 27 bis Haltestelle Karolinenplatz
– U 2 bis Bahnhof Königsplatz   
→ Ausgang Königsplatz: 4 Minuten Fußweg über Königsplatz und Brienner Straße

– S-Bahnen und U 4, U 5 bis Stachus 
→ Ausgang Stachus: Dort steigen Sie um in die Straßenbahn, Linie 27 (Richtung Petuelring) – oder:

– U 4, U 5 bis Karlsplatz/Stachus 
→ Ausgang Lenbachplatz, Durchgang neben „Kokon“ (Lenbach palais) zur Ottostraße (Haltestelle Linie 27).
Wenn Sie nicht auf die Straßen bahn warten wollen, folgen Sie den Gleisen nach rechts eine Station (Dauer von
der Haltestelle: 2 -3 Minuten)

Vom Hauptbahnhof

(auf jedem Bahnsteig: Wegweiser zu den U- und S-Bahnen)
– U 2: → Richtung Feldmoching: Zugang durch die Haupthalle in der Mitte. 

Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Ausgang. –Sie fahren eine Station bis Bahnhof Königsplatz (Fußweg s.o.)
– U 4, U 5: Ausgang rechts von den Gleisen: Bayerstraße. 

Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Bahnhof. – Fahrstrecke: s.o
– S-Bahnen: → Richtung Ostbahnhof: Ausgang links von den Gleisen: Arnulfstraße. 

Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Ausgang. – Fahrstrecke: s.o.

→ MAV GmbH: ein Unternehmen des Münchener AnwaltVereins  – Sitz: München | Amtsgericht München, HRB 152 648 – Geschäftsführer: Dr. Martin Stadler
Schweitzer Sortiment oHG – Sitz: München | Amtsgericht München, HRA 51973

Die MAV&schweitzer.Seminare

sind ein Gemeinschaftsprojekt von MAV Münchener Anwaltverein e.V. und Schweitzer Sorti-

ment, München: Konzeptionen aus einem Guss – resultierend aus zwei unterschiedlichen Erfahrungs ansätzen. 

Die gemeinsame Arbeit konzentriert sich auf Konzeptionen, Themen- und Referenten auswahl. Die Durch-
führung der Seminare erfolgt durch die MAV GmbH.

MAV GmbH

Karolinenplatz 3

(Amerikahaus), Zimmer 207
80333 München

Ansprechpartner für 

Seminare: Dr. Martin Stadler

Telefon 089. 552 633-97
eMail m.stadler@mav-service.de

Schweitzer Sortiment

Fachbuchzentrum am Lenbach-
platz
Recht | Steuern | Wirtschaft | 
Technik

Lenbachplatz 1 (gegenüber vom
Alten Botanischen Garten)
80333 München

Ansprechpartner für 

Seminare: Helmut Winkler

Telefon 089. 55 134-2 60 
eMail h.winkler@
schweitzer-online.de
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Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (� Seite 18) an für folgende/s Seminar/e:            

Bonefeld, Auswirkungen des Erb- und Verjährungsrechtes ... [S.  2 ] 13.03.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Hahne, Ehe- und familienrechtliche Verträge ... [ 2 ] 14.03.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Klein, Neue anwaltliche Strategien im neuen Unterhaltsrecht [ 3 ] 16.04.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Bauer, Erbschaftsteuerreform 2008 [ 4 ] 24.04.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Wälzholz, Familienrechtl. Verträge und Scheidung im SteuerR [ 4 ] 13.06.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Rakete-Dombek, Die anwaltliche Taktik im Zugewinnausgleich [ 5 ] 18.07.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Vygen, Baurecht aktuell 2008... [ 5 ] 04.04.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Müller, Erste Erfahrungen mit dem neuen WEG [ 6 ] 10.04.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Börstinghaus, Aktuelle Entscheidungen zum Mietrecht [ 6 ] 21.04.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Merl, Nachträge beim Bauvertrag [ 7 ] 10.07.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Scheungrab, Effektive und erfolgreiche Forderungspfändung [ 8 ] 10.03.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 2)

Lorenz, Leistungsstörungsrecht aktuell [ 8 ] 11.04.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Schaps-Hardt, Besonderheiten des Versicherungsprozesses [ 9 ] 29.05.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

1) Preise inkl. MwSt: Preise für DAV-Mitglieder / für Nichtmitglieder  
2) Preise inkl. MwSt  für die Nachmittags-Seminare mit Frau Scheungrab:

– für Anwälte gelten die normalen Preise wie bei 1)
– für die/den erste/n Fachangestellte/n einer Kanzlei gilt der normale Anwaltspreis, sofern kein Mitglied der Kanzlei DAV-Mitglied ist.

Für alle weiteren Fachangestellten gilt der DAV-Mitgliedspreis.

Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler – Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

Kunden-Nummer:

Name/Vorname:

Kanzlei/Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ] ja               [  ] nein

DAV-Mitglieds-Nr.

Rechnung an                          [  ] mich        [  ] die Kanzlei

entweder faxen oder per Brief

MAV&schweitzer.Seminare
Herrn Dr. Martin Stadler
MAV GmbH
Karolinenplatz 3

80333 München

Seminar-Anmeldung   per Fax zum Nulltarif: 0800. 88 67 738 (Schweitzer Sortiment)

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

Datum    Unterschrift

III/2008

schweitzer.Gruppe
Schweitzer Sortiment | München

Münchener AnwaltVerein e.V.

Forts. bitte wenden →
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Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (� Seite 18) an für folgende/s Seminar/e:            

Scheungrab, Erfolgreiche Mobiliarzwangsvollstreckung ... [S. 10 ] 03.06.08: 09.00 Uhr € 249,90 / € 297,50 3)

Scheungrab, Zwangsvollstreckung contra Insolvenz [ 10 ] 19.06.08: 09.00 Uhr € 249,90 / € 297,50 3)

Lorenz, UN-Kaufrecht [ 11 ] 09.07.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Köhler, UWG aktuell [ 11 ] 18.04.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Goette, Änderung des GmbH-Rechts durch das MoMiG [ 12 ] 11.06.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Westermann, Schutz des Unternehmes-Know-how [ 12 ] 12.06.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Schanz, Kooperation mit Private Equity-Gesellschaften? [ 13 ] 27.06.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Teplitzky, Wettbewerbs- und Markenstreitverfahrensrecht [ 13 ] 11.07.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Kutzki, TVöD/TV-L-Spezial [ 14 ] 06.03.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Holbeck, Arbeitsrecht aktuell [ 15 ] 08.05.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Laux, Betriebsübergang . . . (k)ein ewiges Rätsel [ 15 ] 26.06.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Wanhöfer, Praxis der betrieblichen Mitbestimmung [ 16 ] 30.05.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Scheungrab, RVG aktuell [ 16 ] 10.03.08: 09.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 2)

Schneider, Gebührenoptimierung [ 17 ] 17.04.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

1) Preise inkl. MwSt: Preise für DAV-Mitglieder / für Nichtmitglieder  
2) Preise inkl. MwSt  für die Halbtages-Seminare mit Frau Scheungrab:

– für Anwälte gelten die normalen Preise wie bei 1)
– für die/den erste/n Fachangestellte/n einer Kanzlei gilt der normale Anwaltspreis, sofern kein Mitglied der Kanzlei DAV-Mitglied ist.

Für alle weiteren Fachangestellten gilt der DAV-Mitgliedspreis.
3) Preise inkl. MwSt  für das Ganztags-Seminar mit Frau Scheungrab:

Preis für DAV-Mitglieder oder Fachangestellte zu deren Kanlei ein DAV-Mitglied gehört / Preis für Nichtmitglieder und die/der erste
Fachangestellte, zu deren/dessen Kanzlei kein DAV-Mitglied gehört.

Kunden-Nummer:

Name/Vorname:

Kanzlei/Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ] ja               [  ] nein

DAV-Mitglieds-Nr.

Rechnung an                         [  ] mich        [  ] die Kanzlei

entweder faxen oder per Brief

MAV&schweitzer.Seminare
Herrn Dr. Martin Stadler
MAV GmbH
Karolinenplatz 3

80333 München

Seminar-Anmeldung   per Fax zum Nulltarif: 0800. 88 67 738 (Schweitzer Sortiment)

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

Datum    Unterschrift

III/2008

schweitzer.Gruppe
Schweitzer Sortiment | München

Münchener AnwaltVerein e.V.

Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler – Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de
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Nachrichten und aktuelle Beiträge

Mitteilungen März 2008 13

von der FU Berlin über die rechtlichen Grundlagen für Gender Main-
streaming sprechen, während Daniela Bankier als Zuständige der
Unit Equality, action against discrimination über Maßnahmen der
EU-Kommission referieren wird. Leena Linnainmaa, Präsidentin
European Lawyers Association and Director of the Central Chamber
of Commerce Finnland, greift das Thema “Promoting women`s par-
ticipation in company borders” auf, während Rechtsanwältin Jutta
von Falkenhausen, MPA, Wilmer Hale in ihrem Kurzreferat über das
Thema “Frauen in die Aufsichtsräte – FiDAR e.V.” spricht. Im
Anschluss findet eine Podiumsdiskussion mit Karin Schubert, der
ehemaligen Justizsenatorin in Berlin, und den Rechtsanwältinnen
Dr. Birgit Spießhofer, M.C.J., Partnerin Hengeler Müller, Dr. Barbara
Mayer, geschäftsführende Partnerin Graf von Westphalen und Chri-
stiane Füner, LL.M., Syndikusanwältin bei Wintershall Holding AG,
statt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.dav-
anwaeltinnen.de/. 

Erfolgshonorar – Anwälte für Änderungen im Gesetzesentwurf

Berlin (BRAK/DAV). In einer gemeinsamen Stellungnahme begrüßen
der Deutsche Anwaltverein (DAV) und die Bundesrechtsanwalts-
kammer (BRAK) grundsätzlich den Regierungsentwurf zur Neurege-
lung des Verbots der Vereinbarungen von Erfolgshonoraren. Zum
einen bleibt das Verbot des Erfolgshonorars der Regelfall. Ausnah-
men sollen aber dort zulässig sein, wo dies nach Maßgaben des
Bundesverfassungsgerichts geboten erscheint. Nach Ansicht beider
Organisationen geht der Gesetzgeber aber unnötigerweise über die
Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts hinaus. Er sieht Regelun-
gen bei der Schriftform und der „Heilungsmöglichkeit“ vor, die nicht
notwendig sind und in bestehende Praktiken eingreifen, deren
Handhabung in den vergangenen Jahrzehnten völlig unproblema-
tisch war. Bei den Belehrungspflichten werden in dem Entwurf
nahezu unüberwindliche Hürden aufgestellt. 

Der Reformentwurf sieht beispielsweise die generelle Schriftform
vor, das bedeutet, sowohl der Mandant als auch der Anwalt muss
das Erfolgshonorar schriftlich vereinbaren. Es genügt allerdings die
schriftliche Erklärung seitens des Mandanten. Allein er muss vor fal-
schen Erklärungen geschützt werden, nicht der Anwalt. 

Auch sollen fehlerhafte Belehrungen die Wirksamkeit der Vergü-
tungsvereinbarungen beseitigen. Üblicherweise führt allerdings ein
Verstoß der Belehrungspflichten schon  zu einem Schadensersatzan-
spruch des Mandanten. Dies ist nach Ansicht des DAV und der BRAK
ausreichend.

„Die jetzt vorgeschlagene Regelung dürfte in der Praxis zu einer
erheblichen Zahl von Rechtsstreitigkeiten zwischen Anwalt und Man-
dant führen“, betonen die Präsidenten von BRAK und DAV, Rechtsan-
walt Axel C. Filges und Rechtsanwalt Hartmut Kilger. Der Gesetzgeber
verlange letztlich Hellseherei. Für den Anwalt sei es schwierig die vor-
aussichtliche gesetzliche Vergütung in den Fällen zu bestimmen, in
denen nicht nur um einen einzigen, bezifferten Zahlungsanspruch
gestritten wird. „Dies ist von Unwägbarkeiten bestimmt, die der
Rechtsanwalt nicht beeinflussen kann“, so Kilger weiter.

Vorgesehen ist auch, dass der Rechtsanwalt zum Zeitpunkt der 
Mandatsannahme bereits die Erfolgsaussicht nach tatsächlichen und
rechtlichen Erwägungen einschätzt. Dies lehnen DAV und BRAK ab.
In der Regel kennt der Anwalt zum Zeitpunkt, wann ein Erfolgs-
honorar vereinbart wird, die Risiken des ihm angetragenen 
Mandates noch nicht. Er hatte noch keine Gelegenheit die Akte zu
studieren, ein ausführliches Gespräch mit dem Mandanten zur 
Aufklärung des Sachverhalts zu führen oder mit dem Gegner über
dessen Gegenargumente zu sprechen. 

Nach Ansicht des DAV und der BRAK ist ein Erfolgshonorar dann
sinnvoll, wenn ein Mandant andernfalls seine Rechte nicht verfolgen
könnte. Ein solcher Fall wäre gegeben, wenn um eine hohe Forde-
rung gestritten wird, die den einzigen nennenswerten Vermögens-

bestandteil des Mandanten darstellt, beispielsweise eine Erbschaft,
Ansprüche aus der Produkthaftung oder eine hohe streitige Schmer-
zensgeldforderung. 

Die Stellungnahme finden Sie unter www.anwaltverein.de/downlo-
ads/Stellungnahmen-08/StnBRAK8-2008.pdf 

Der Paragraph § 129a StGB im Spannungsverhältnis zwischen 
Terrorismusabwehr und Bürgerrechten – Podiumsdiskussion 
des DAV

Der DAV hat am 19. Februar 2008 eine Podiumsdiskussion unter dem
Titel „§ 129a StGB – Terrorabwehr oder Verfolgung Andersdenken-
der“ durchgeführt. Das Podium war prominent besetzt. Unter der
Moderation von Herrn Dr. Wolfgang Janisch (dpa-Karlsruhe)
beleuchteten Prof. Dr. Stephan Barton (Universität Bielefeld),
Bundesanwalt Rainer Griesbaum, Siegfried Kauder (MdB, CDU),
Rechtsanwalt Michael Rosenthal und Dr. Christian Rath (rechtspoliti-
scher Korrespondent) das Spannungsverhältnis zwischen dem Erfor-
dernis einer effektiven Terrorismusabwehr und der Wahrung der
Freiheitsrechte der Bevölkerung. Unter dem zahlreich erschienenen
Publikum waren auch der rechtspolitische Sprecher der Bundestags-
fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Jerzy Montag, und die Berliner
Justizsenatorin Gisela von der Aue. 

Moshammer

Immobilienbewertungen im In- und Ausland

Wolfram Moshammer (LVS) - (IVD) - (BDGS)
Sachverständiger für Mieten und Grundstücke 

sowie bebauten und unbebauten Grundstücken

zertifiziert als Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024 
für die Bewertung von bebauten und unbebauten 

Grundstücken durch die DIA Consulting AG

Arcostraße 5, 80333 München
�� 089 53 29 450 � Fax 089 53 29 45 20

Anzeigen

niedling
wirtschaftsdienste gmbh
wirtschafts- und privatdetektei, inkasso 
und wirtschaftsauskunftei
wir sind bundesweit sowie in den ländern 
der eu für sie tätig. (länder ausserhalb der eu auf anfrage)

info@niedling-wirtschaftsdienste.de
www.niedling-wirtschaftsdienste.de

detektei für wirtschaft und privat
wirtschaftsauskunftei
tätigkeitsgebiet: weltweit
kontakt: info@niedling-wirtschaftsdienste.de
internet: www.niedling-wirtschaftsdienste.de
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Parlamentarischer Abend des DAV

Am 13. Februar 2008 konnte beim traditionellen Parlamentarischen
Abend des Deutschen Anwaltvereins der DAV-Präsident, Rechts-
anwalt Hartmut Kilger, neben der Bundesministerin der Justiz mit
ihren beiden Staatssekretären, dem Vorsitzenden des Rechts-
ausschusses, den Mitgliedern des Rechtsausschusses, zahlreiche
rechts- und innenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktionen 
und viele Abgeordnete begrüßen. Insgesamt hatten mehr als 
70 Abgeordnete zugesagt. Diese Rekordteilnahmezahl zeigt das
große Interesse der Politik, sich mit dem Deutschen Anwaltverein zu
allen rechtspolitischen und innenpolitischen Themen auszutau-
schen. Der Parlamentarische Abend des DAV, dessen ausschließliche
Gäste Abgeordnete sind, dient dem Meinungsaustausch und der
Positionierung des DAV.

DAV-Landesverbände kritisieren Gesetzentwurf zur Änderung des
Beratungshilferechts

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Begrenzung der Ausgaben für die
Beratungshilfe“, die sich im Mai 2006 unter der Federführung
Nordrhein-Westfalens und Sachsen-Anhalts konstituiert hatte, hat
inzwischen einen „Gesetzentwurf zur Änderung des Beratungshilfe-
rechts“ erarbeitet und in den Ländern zur Abstimmung verteilt. Der
Entwurf sieht u. a. vor, dass der Rechtspfleger eine Entscheidung
über die Erforderlichkeit der konkret erfolgten Vertretung erst im
Nachhinein im Rahmen des  Vergütungsfestsetzungsverfahrens 
treffen soll. Die Landesverbände des DAV Nordrhein-Westfalen,
Saarland und Berlin haben zu dem Entwurf kritische Stellungnah-
men abgegeben. Diese sind unter dem folgenden Link abrufbar:
www.anwaltverein.de/leistungen/dav-depesche/depescheninhalte.

Reform der Verbraucherinsolvenz – DAV fordert Nachbesserung

Anlässlich der 1. Lesung im Deutschen Bundestag zum Gesetzent-
wurf zur „Entschuldung mittelloser Personen zur Stärkung der 
Gläubigerrechte sowie zur Regelung der Insolvenzfestigkeit von
Lizenzen“ (Bundestagsdrucksache 16/7416 - http://dip21.bundes-
tag.de/dip21/btd/ 16/074/1607416.pdf) begrüßt der DAV grund-
sätzlich die Initiative der Bundesregierung, die Verbraucher-
insolvenz zu reformieren. Allerdings sind Nachbesserungen notwendig.
So ist der neue vorläufige Treuhänder häufig nicht erforderlich und
die vorgesehene Vergütung verfassungswidrig gering. Die Beteili-
gung völlig mittelloser Schuldner an den Verfahrenskosten ist unso-
zial. Darüber hinaus braucht eine sinnvolle Verbraucher-
entschuldung weiterhin eine sowohl öffentliche als auch anwaltliche
Schuldnerberatung, deren finanzielle Absicherung zu klären ist. Eine
Verbraucherentschuldung zum Nulltarif kann es nicht geben. Die
anwaltliche Beratung ist bei der Verbraucherentschuldung notwen-
dig, da der Anteil der von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten
vorbereiteten Verfahren für 2006 46,7 % im Vergleich zu einem
Anteil von 40,1 % der Schuldnerberatungsstellen darstellt. 

Zur Pressemitteilung http://www.anwaltverein.de/interessenvertre-
tung/pressemitteilungen/2008-05.

€ Konsultation zu Sammelklagen - Kommission

Vor dem Hintergrund der Überlegungen Generaldirektion Verbrau-
cherschutz zur Notwendigkeit und den Herausforderungen kollektiver
Rechtsdurchsetzung hat die Europäische Kommission am 4. Februar
2008 eine Konsultation (http://www.ec.europa.eu/consumers/
redress_cons/collective_redress_en.htm) gestartet. Die Konsultation
stellt Eckpunkte hinsichtlich der Ausgestaltung kollektiver Rechts-
durchsetzung für den Verbraucher in Europa zur Diskussion. Danach
sollen Klagen so finanzierbar sein, dass die Kosten des Verfahrens
nicht im Verhältnis zum Streitgegenstand nicht unangemessen hoch
sind. Zudem sollen auch die Kosten des Beklagten immer in ange-
messenem Verhältnis stehen, damit Verbraucher in den Ländern, in
denen die unterlegene Partei die Kosten des Rechtsstreits trägt,

nicht von Klagen abgeschreckt werden. Wichtig sei überdies, dass
geschädigte Verbraucher derart informiert werden, dass sie im 
selben Fall ebenfalls zu Schaden gekommene Verbraucher 
(„Mitglieder der Gruppe“) ausfindig machen können, so die 
Kommission. Ende 2008 sollen die Ergebnisse der Konsultation in
einer Mitteilung bekannt gegeben werden.

Dieser Beitrag geht zurück auf Europa im Überblick (EiÜ), die
wöchentlichen Eu-Informationen des DAV. Für einen Bezug der EiÜ
genügt eine Email an bruessel@eu.anwaltverein.de unter Angabe
des örtlichen Anwaltvereins bzw. des Pressemediums.

Fluggastdatenspeicherung – umstrittene Datensammlung oder 
notwendige Prävention?

Im Zuge der Ausweitung der Datenspeicherung in der Europäischen
Union wurde jetzt im Rahmen des informellen Treffens der euro-
päischen Justiz- und Innenminister am 1. und 2. Februar 2008 der
Rahmenbeschlussvorschlag der Europäischen Kommission über die
Verwendung von Fluggastdatensätzen zu Strafverfolgungszwecken
(Passenger Name Records, PNR) in den EU-Mitgliedsländern 
diskutiert. Der Vorschlag sieht die Sammlung, Archivierung und den
Austausch der bei den Fluglinien über ihre Passagiere gesammelten
Daten vor. Ziel sei vor allem der Kampf gegen den Terror und die
organisierte Kriminalität, so Justizkommissar Franco Frattini. Zudem
sollen dezentrale Stellen für die Sammlung der Passagierdaten in
den Mitgliedsstaaten eingerichtet werden, die  die Daten bis zu 
13 Jahre speichern und auf Anfrage den Behörden anderer 
Mitgliedsländer übermitteln. Dänemark und Frankreich planen, ent-
sprechende nationale Gesetze vorzubereiten. Nach den Vorschlägen
der Kommission soll der entsprechende Rahmenbeschluss zum Jahr
2010 umgesetzt werden. Bundesjustizministerin Brigitte Zypries 
hatte zuvor auf dem Europäischen Polizeikongress den Vorschlag
der Kommission scharf kritisiert. Bei jeder Flugreise in oder aus der
EU würden 19 verschiedene Daten jedes Reisenden erfasst. Dabei
seien die Weitergabekriterien relativ großzügig. Außerdem könnten
die Behörden ohne richterlichen Beschluss auf die Daten zugreifen,
so Zypries. Vor diesem Hintergrund sei eine Verabschiedung des 
Vorschlags eher fraglich. 

DAV-Werbekampagne – Neue Motive

Mit weiteren Motiven (http://www.anwaltverein.de/leistungen/
werbung/werbekampagne/galerie) nach dem der Unternehmens-
nachfolge (vgl. Depesche Nr. 04/08) wird die DAV-Werbekampagne
fortgesetzt. Die neuen Motive sind so geplant, dass sie thematisch in
das redaktionelle Umfeld der Publikation passen. Sie widmen sich
einmal dem Reiserecht und einmal dem Internetrecht. Das Motiv
„Hotel“ erschien am 21. Februar 2008 im „Stern“. Eine weitere 
Veröffentlichung ist für später geplant. Die anlässlich der CeBIT 
entworfenen Motive erschienen am 25. Februar 2008 im „Spiegel“
und ein weiteres am 28. Februar 2008 im „Handwerk-Magazin“. Das
Reiserechtmotiv erscheint im redaktionellen Umfeld und die 
anderen Motive wurden anlässlich der CeBIT gewählt. 

Da es sich bei der Kampagne um eine Imagewerbung handelt, 
profitieren alle Anwältinnen und Anwälte davon, auch wenn sie
andere Rechtsgebiete bearbeiten. Durch die Veröffentlichung der
Anzeigen in einem passenden Umfeld werden sie stärker wahr-
genommen und das Bewusstsein geschaffen, bei Problemen eine
Anwältin oder einen Anwalt aufzusuchen. Nicht allein nur in diesem
Rechtsgebiet.

Der DAV hat außerdem verschiedene Werbemittel, eine Image-
Broschüre sowie eine Faltblattreihe zu verschiedenen anwaltlichen
Tätigkeitsfeldern herausgegeben. Broschüre und Faltblätter sollen
bei Ihren Mandanten für die Notwendigkeit einer rechtzeitigen
Inanspruchnahme anwaltlicher Dienstleistung werben.

Alle Infos über die Werbekampagne finden Sie unter:
http://www.anwaltverein.de/leistungen/werbung.
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Schwarzbuch Börse 2007 (erschienen als Sonderheft der Zeit-
schrift "AktionärsReport"), herausgegeben von der Schutzge-
meinschaft der Kapitalanleger e. V. (SdK), 104 S. DIN A4, EUR
15,00, ISSN 0949-524-X. Bestellung über die SdK, Maximilianstr. 8,
80539 München, Tel. 089 / 20 20 84 60 oder unter www.sdk.org.

Das im Februar 2008 erschienene Schwarzbuch Börse 2007 hat den
bewährten Aufbau der Vorjahreshefte behalten. Zunächst wird ein
Überblick über das Jahr 2007 aus rechtlicher Sicht gegeben, wobei als
Gesetzesvorhaben MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)
erwähnt wird und sodann zehn ausgewählte Urteile aus dem Bereich
Aktien-, Kapitalmarkt- und Bankrecht vorgestellt werden (im Bereich
Hauptversammlung z. B. zum Umfang von Einlaßkontrollen sowie zur
Unwirksamkeit von Beschlüssen nach Mitternacht).

Die Sünden einzelner Gesellschaften von A wie A. Moksel AG bis Z wie
Zapf Creation AG sind Thema auf den Seiten 13 bis 61. Dabei finden sich
auch diesmal wieder neben Exoten wie Beate Uhse oder dem Prozeß-
finanzierer Juragent eine ganze Reihe von DAX-Werten (Daimler, Hypo
Real Estate, MAN, Siemens, Volkswagen). Zum Teil knüpfen die Berichte
nahtlos dort an, wo der entsprechende Beitrag im Vorjahresheft endete,
so z. B. bei der Hypovereinsbank (Teil II: "Banküberfall" auf Italienisch?),
aber auch bei der Siemens AG (Neues aus dem Korruptionssumpf).

Bei den Auslandsmeldungen steht diesmal die Immobilienkrise mit ihren
weltweiten Folgen für Baufinanzierer und Kreditinstitute im Focus.

Zum Dauerbrenner hat sich das Thema Zertifikate entwickelt, dem
diesmal 14 Seiten gewidmet sind.

Auch Skandale auf dem grauen Kapitalmarkt, also außerhalb des regu-
lierten Börsenmarkts, gibt es wieder zu vermelden. Das Schwarzbuch
greift drei Beispiele heraus und zeigt u. a. auf, wie gefährlich es sein
kann, ein "fehlgeleitetes" Fax mit einem "heißen Insider-Tip" zur Grund-
lage einer Anlage-Entscheidung zu machen (CellCyte Genetics).

Das Heft endet wie üblich mit dem Thema Anlageschutz. Hier wird über
eine Klage gegen den "Börsenguru" Markus Frick berichtet sowie ein
Überblick über die von der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstlei-
stungsaufsicht) erlassenen Verbote im Berichtszeitraum 2007 gegeben.
Die Liste der im "Anlageschutzarchiv" eingetragenen Unternehmen und
eine Statistik über Insolvenzen und § 92-Meldungen (d. h. Verlust des
halben Grundkapitals) vervollständigen diesen Teil.

Auch diesmal ist es der SdK gelungen, mit ihrem Schwarzbuch Börse dem
selbst gestellten Anspruch gerecht zu werden, die "Schattenseiten des
Kapitalmarkts" zu beleuchten. Damit ist das Heft für Anleger erneut
eine Mahnung zur Vorsicht. Den Kolleginnen und Kollegen aber bringen
die vielen Negativbeispiele ein interessantes und lohnendes Tätigkeits-
feld näher, das mit der Einführung des anwaltlichen Erfolgshonorars in
seiner Bedeutung künftig noch wachsen könnte.

Rechtsanwalt Dipl.-Kfm. Wolfgang Nieberler, München

Körner, Betäubungsmittelgesetz - Arzneimittelgesetz (Reihe
Beck'sche Kurz-Kommentare), Verlag C. H. Beck, 6. Aufl. 2007.
2372+XXX Seiten, in Leinen, € 110,00. ISBN 978-3-406-55080-5.

Bei einem Kommentar, der inzwischen einen Umfang von fast 2400
Seiten hat, ist es außergewöhnlich, wenn er aus der Feder eines 
einzelnen Autors stammt. Dies ist nur möglich, wenn sich beim Ver-
fasser hervorragende Sachkenntnis mit persönlichem Engagement
verbindet. Genau das ist bei Dr. Harald Hans Körner der Fall. Während
Vorworte nicht selten schadlos überblättert werden können, liegt der
Fall hier anders. Oberstaatsanwalt Dr. Körner legt nämlich gerade in
den Vorworten zu den Auflagen eins bis sechs, die allesamt abge-
druckt sind, seine Wertvorstellungen, Motive und grundlegenden
Gedanken zum Thema Drogen und Drogenpolitik dar.

Im Vorwort zur ersten Auflage 1982 schreibt er: "Die zunehmende
Rauschgiftwelle ist Symptom einer kranken Gesellschaft." Körner kriti-
siert das "maßlose Anspruchsdenken und den gnadenlosen Konkurrenz-
kampf unserer Leistungsgesellschaft" (Vorwort 3. Auflage). Doping im
Sport und der Einsatz von Medikamenten, um mithalten zu können oder
aus der harten Realität zu flüchten, sind die Konsequenzen. Sucht ist für

Körner eine Krankheit, so daß es gilt, diese zu entkriminalisieren. Er 
fordert Therapie und Lebenshilfe statt Strafe für Süchtige. All dies 
entspringt einem christlichen Menschenbild, das die Würde des 
Menschen auch für den Süchtigen sicherstellen will. Im Vorwort zur
aktuellen Auflage fordert Körner, daß Prävention Vorrang vor Re-
pression hat, wenn nötig "juristische Drahtseilakte", andererseits aber
auch "unerbittliche Härte". Körner hat sich mit ganzer Kraft einer fast
unlösbaren Aufgabe verschrieben, er hat Anfeindungen in Kauf genom-
men und ist zwischen politische Fronten geraten. Als Praktiker sieht er
die Einzelschicksale, denen das Gesetz gerecht werden soll und diese 
Perspektive liegt auch seiner Kommentierung zugrunde. So gibt Körner
einerseits eine umfassende Darstellung des jeweiligen Meinungsstands,
bezieht andererseits aber auch selbst klar Stellung.

Zu Beginn wird in einer Einleitung auf 18 Seiten die Entwicklung der
Rauschgiftszene und die deutsche Betäubungsmittelgesetzgebung
skizziert. Dann folgt der gesamte Gesetzestext einschließlich Anlagen.
Das ist besonders praktisch, wenn man nur mit dem Gesetz selbst
arbeiten will, weil die einzelnen Normen im Kommentarteil weit 
voneinander entfernt stehen.

Der sich daran anschließende Kommentar zum BtMG umfaßt nahezu
1500 Seiten, wobei der Schwerpunkt der Kommentierung mit etwa
1300 Seiten ganz eindeutig auf dem Sechsten Abschnitt (Straftaten
und Ordnungswidrigkeiten) liegt.

Der Anhang zum BtMG enthält in Teil A weitere deutsche Gesetzes-
texte zum Betäubungsmittelrecht, während in Teil B die internationa-
len Gesetzestexte abgedruckt sind. Der sehr ausführliche Teil C (knapp
250 Seiten) enthält eine teilweise fast lehrbuchartige Darstellung von
unentbehrlichem Hintergrundwissen im Bereich Betäubungsmittel
und Drogen.

Abschnitt C1 enthält Beschreibungen der verschiedenen Betäubungs-
mittel. Abschnitt C2 umfaßt 11 Tabellen mit Statistiken und Übersichten.
In Abschnitt C3 wird die Sprache der Drogenszene in Form eines 
"Wörterbuchs" aufgelistet. Abschnitt C4 ist dem wichtigen Thema 
Drogen und Verkehr gewidmet. In Abschnitt C5 geht es um den Dro-
gennachweis durch chemische Untersuchungen, während in Abschnitt
C6 kurz über den Problemkreis DNA-Untersuchung referiert wird.

Der zweite Teil des Werkes behandelt die Strafbestimmungen des 
Arzneimittelgesetzes. Auch hier wird zunächst der reine Text des AMG
auszugsweise abgedruckt. In den sich daran anschließenden Vorbemer-
kungen zum AMG werden wichtige Begriffe in knapper Form lehrbuch-
artig vermittelt. Es folgt die Kommentierung der Straf- und Bußgeldvor-
schriften, wobei auch der Themenkomplex Körperverletzungsdelikte von
Ärzten und Apothekern sowie Heilpraktikern und Wunderheilern ange-
sprochen wird. Auch zum AMG findet sich ein Anhang mit ergänzenden
Materialien: Zunächst werden Arzneimittel mit Mißbrauchspotential
("Pharma-Drogen") beschrieben (I.). Es folgt ein recht ausführlicher
Abschnitt über Doping-Mittel, der auch allgemein auf den Komplex
Doping eingeht (II.). Daran anschließend werden Lebensmittel und Nah-
rungsergänzungsmittel behandelt (III.). Sodann sind auf immerhin 20 Sei-
ten psychoaktive Pflanzen etc. an der Reihe (IV.). Zu Giften, Umweltgiften
und Chemikalien finden sich dagegen lediglich einige kurze Hinweise (V.).
Zum Schluß ist noch das "Gesetz zu dem Internationalen Übereinkom-
men vom 19. Oktober 2005 gegen Doping im Sport" abgedruckt (VI.).

Mit seinem umfangreichen Inhalt läßt der Kommentar von Körner kaum
eine Frage offen und erweist sich als zuverlässiges und kompetentes
Nachschlagewerk. Zu Recht wird er daher mittlerweile, mehr als 25 Jahre
nach dem Erscheinen der ersten Auflage, als das Standardwerk zum
Betäubungsmittelrecht angesehen. Neben Juristen aller Sparten ist dieser
Band auch für Therapeuten, Ärzte und Apotheker von Interesse.

Wenn dieses Werk einen Beitrag im Kampf gegen die Drogen leistet,
indem es das Problembewußtsein schärft und Denkanstöße gibt, so hat
sich die Arbeit des Autors bereits gelohnt. Wenn es darüber hinaus den
Leser motiviert und in die Lage versetzt, das eine oder andere Lebens-
schicksal zu lindern, so ist unsere Welt hierdurch gar ein klein wenig
menschlicher geworden.

Rechtsanwalt Dipl.-Kfm. Wolfgang Nieberler, München
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Führung durch die Ohel-Jakob-Synagoge
"Gang der Erinnerung" und Synagoge

Mittwoch, 12.03.2008 um 18.00 Uhr, Treffpunkt: Eingang des Gemeindezentrums der IKG, Jakobsplatz 18

Ruprecht Geiger - Eine Retrospektive
Samstag, 15.03.2008 um 11.30 Uhr, in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus

(Führung mit Fr. Dr. Ulrike Kvech-Hoppe)

Der Münchner Maler und Architekt Rupprecht Geiger (*1908) gehört zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegs-
kunst. 1949 gründete er gemeinsam mit Willi Baumeister und Fritz Winter u.a. die künstlerische Gruppe Zen 49 und nahm insgesamt vier
Mal an der Documenta in Kassel teil. Charakteristisch für die Kunst Geigers sind einfache geometrische Formen wie Kreis, Quadrat, Recht-
eck und Oval sowie leuchtende Farben und intensive Kontraste. In den letzten Jahren befasste sich Geiger überwiegend mit Collagen, das
heißt mit der Kombinatorik unterschiedlicher Formen und Materialien, wobei seine Vorliebe für die Farbe Rot beherrschendes Motiv
bleibt. Die Ausstellung möchte in 7 Räumen durch exemplarische Werkauswahl den künstlerischen Lebensweg nachzeichnen. 

Marc Rothko - Retrospektive
Dienstag, 08.04.2008 um 18.15 Uhr, ausgebucht 

Zusatztermin: Mittwoch, 23.04.2008 in der Kunsthalle der Hypo Kulturstiftung

(Führung mit Fr. Dr. Ulrike Kvech-Hoppe)

Im Sommer 2007 erzielte ein Gemälde des amerikanischen Abstrakten Expressionisten Mark Rothko den Rekordpreis von 73 Mio Dollar bei
einer Auktion in New York. Angesicht dieser exorbitanten Preisentwicklung und der besonderen Fragilität seiner Werke, konnten dank des
Engagements der Familie Rothko annährend 100 Werke von Leihgebern aus der ganzen Welt für diese umfassende Retrospektive in Europa
gewonnen werden. Die Ausstellung gibt einen Überblick über das gesamte Werk des 1903 in Russland geborenen Künstlers: Es entwickelt sich
von frühen figurativen Arbeiten, über traumartige, vom Surrealismus inspirierte Gemälde zu den so genannten „Multiforms“, die den 
Übergang zu der für ihn typischen, meditativen, oft sakral anmutenden Malerei markieren.

Im Kreis der Künste - Architektur an der Münchener Akademie 1808-2008
Donnerstag, 24.04.2008 um 18.00 Uhr, PINAKOTHEK DER MODERNE | ARCHITEKTUR

(Führung mit Fr. Dr. Ulrike Kvech-Hoppe)

Anlässlich des 200jährigen Jubiläums der Bayerischen Akademie der Bildenden Künste zeigt das Architekturmuseum die Arbeit der dort wir-
kenden Architekten und ihrer Schüler. Mit Plänen, Fotos und Modellen wird die spezifische Form der Architektur und Architektenausbildung
»Im Kreis der Künste« dargestellt. Zu den berühmten Lehrern an der Akademie im 19. Jahrhundert zählen Carl von Fischer, der Erbauer des
Münchner Nationaltheaters, Friedrich von Gärtner, dessen große internationale Wirkung mit der preußischen Schinkelschule vergleichbar ist,
August von Voit, der Architekt des Glaspalasts oder der geniale Zeichner Ludwig Lange. 1868 wandert die Architektenausbildung an die neu
errichtete Technische Hochschule und erst seit 1946 wird wieder Architektur an der Akademie unterrichtet, zu deren namhaften Lehrern Sep
Ruf, Paolo Nestler oder Otto Steidle zählen.

Die Führungen kosten 5.- € / p.P. zuzüglich Eintritt der jeweiligen Ausstellung. 

Anmeldung per Fax an den MAV unter  089 / 55 02 70 06 erbeten: 

❏ Ruprecht Geiger, 15.03.2008 ❏ Im Kreis der Künste, 24.04.2008 ❏ Marc Rothko 23.04.2008

Name, Vorname Telefon, Fax, Email

Straße, PLZ, Ort

Personenzahl Unterschrift/ Kanzleistempel

AUSGEBUCHT!

2 .  Führungstermin!
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Maxvorstadt - Stadtrundgang 
vom Königsplatz bis zum Alten Nördlichen Friedhof

Dienstag, 06.05.2008, 18:00, Treffpunkt Musikhochschule Arcisstr.12, Südeingang

(Führung mit Fr. Dr. Ulrike Kvech-Hoppe)

Ein Spaziergang durch die Maxvorstadt vom Königsplatz zum Alten nördlichen Friedhof stellt im Besonderen die Geschichte der Arcis-
straße mit ihren Gebäuden und den dort ansässigen Persönlichkeiten dar. Es interessiert die Frage, welche Palais standen hier vor den
Hitlerbauten (Musikhochschule und Haus der Kulturinstitute)? Welche großen Münchner liegen auf dem alten Friedhof begraben?

Adolf von Menzel. Radikal Real
Mittwoch, 18.06.2008 um 18.00 Uhr, Kunsthalle der Hypo Kultustiftung

(Führung mit Fr. Dr. Ulrike Kvech-Hoppe)

Erstmalig in München widmet sich eine Ausstellung dem Zeichner und Maler Adolph Menzel. Im Mittelpunkt der Schau steht die 
Frage, wie Menzel sich die Wirklichkeit aneignet. Dem Künstler wird gleichsam über die Schulter geschaut und der Entstehungsprozess
einer Komposition veranschaulicht. Das Werden und Wachsen seiner Skizzenbücher, seine Studien und Bilder machen einen frischen
Blick auf den deutschen großen Realisten möglich. Hauptleihgeber ist die Alte Nationalgalerie Berlin mit ihrem so reichen Bestand des
Kupferstichkabinetts.

200 Jahre Akademie der bildenden Künste München
Dienstag, 15.07.2008 um 19.00 Uhr, Haus der Kunst

(Führung mit Fr. Dr. Ulrike Kvech-Hoppe)

Im Jahr 2008 feiert die Akademie der bildenden Künste München ihr 200 jähriges Jubiläum. Das Haus der Kunst widmet der wechsel-
vollen und spannenden Geschichte dieser Institution eine umfangreiche Ausstellung, in deren Mittelpunkt die internationale 
Anziehung und Ausstrahlung der Akademie steht.

Leihgaben aus Osteuropa, Skandinavien und Nordamerika belegen den weit reichenden Einfluss der Münchner Akademie, insbeson-
dere  die Historienmaler der Piloty-Schule. Moderne Vertreter sind Klee Kandinsky und Marc. Die Ausstellung zeichnet jedoch auch 
den schleichenden Bedeutungsverlust der Akademie und die Nazizeit nach. Beachtung findet auch die Nachkriegszeit mit den 
Studentenrevolten von 1968.

Die Führungen kosten 5.- € / p.P. zuzüglich Eintritt der jeweiligen Ausstellung. 

Anmeldung per Fax an den MAV unter  089 / 55 02 70 06 erbeten: 

❏ Maxvorstadt, 06.05.2008 ❏ Adolf von Menzel, 18.06.2008 ❏ 200 Jahre Akademie,15.07.2008

Name, Vorname Telefon, Fax, Email

Straße, PLZ, Ort

Personenzahl Unterschrift/ Kanzleistempel
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Stellenangebote an Kollegen

Wir suchen für unsere zivilrechtlich orientierte, am Stadtrand von 
München gelegene, Allgemeinkanzlei eine/n 

Rechtsanwalt/Rechtsanwältin in Teilzeit.

Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt auf dem Gebiet des 
Familienrechts.

Sie sollten idealerweise über Berufserfahrung in den Bereichen
Arbeits-, Miet- und Strafrecht verfügen. Wir freuen uns auf Ihre aus-
sagekräftige Bewerbung. Zuschriften unter Chiffre Nr. 20 / März 2008.

Chance für Einsteiger oder Junganwalt bietet Einzelkanzlei in
Schwabing mit Schwerpunkt Gewerblicher Rechtsschutz. Der Bewerber
sollte sich bei persönlicher und fachlicher Eignung zum Juniorpartner/
Nachfolger qualifizieren.

Zuschriften an den MAV unter Chiffre Nr. 26 / März 2008.

RA/FA für Handels- und Gesellschaftsrecht mit Kanzleisitz in 
München-Bogenhausen sucht freiberufliche Unterstützung durch
qualifizierte/n Kollegin/-en (idealerweise mit Schwerpunkt im 
Zivil- und Wirtschaftsrecht) mit eigenem Homeoffice. Gerne auch
Berufsanfänger/in. Interesse? Zuschriften bitte an den MAV unter
Chiffre Nr. 23 / März 2008.

Erfahrene(r) Rechtsanwältin/Rechtsanwalt auf freiberuflicher Basis
zur Verstärkung unserer zivilrechtlich ausgerichteten Kanzlei im 
Zentrum gesucht. Wir brauchen Unterstützung und Entlastung für
etwa 2 Tage die Woche einschließlich Wahrnehmung von Sitzungs-
terminen und Urlaubsvertretung.

Zuschriften bitte an Chiffre Nr. 27 /März 2008.

Wir sind eine überwiegend zivilrechtlich ausgerichtete Rechts-
anwalts- und Steuerberatungskanzlei. Zwecks Verstärkung und
Erweiterung unserer Beratungskompetenz suchen wir einen oder
eine freiberufliche/n Mitarbeiter/in, gerne auch Fachanwalt/in mit
eigenem Mandantenstamm. Zuschriften unter: Wiester & Auer, 
Steuerberater und Rechtsanwälte, z. Hd. Herrn RA Thomas Auer, 
Am Hochacker 2-4, 85630 Grasbrunn, Email auer@kanzlei-auer.de,
Tel. 089 / 437 462 - 25.

Stellengesuche von Kollegen

Rechtsanwalt Steuerberater, Betreuung mittelständischer Mandant-
schaft umfassend steuerlich (u. a. Bilanz, BP; WP; Internationales;
DATEV; Excel), wirtschaftlich (Planung / Gestaltung) u. rechtlich (Ver-
träge / Großkredite), auch due diligence, englisch und französisch
sehr gut, Mitte 30, sucht Team mit langfristiger Perspektive:
stbra@web.de

Engagierte und versierte Rechtsanwältin (37), Fachanwältin für
Familienrecht, 9,5 Jahre Berufserfahrung, sucht aus ungekündigter
Stellung neuen Wirkungskreis. Zuschriften bitte an den MAV unter
Chiffre Nr. 21 / März 2007.

Bulgarischer Volljurist, L.L.M, „Grundzüge aus dem deutschen
Recht“, LMU-München. Fachkenntnisse auf dem Gebiet des bulgari-
schen Rechts: Zivil-, Schuld-, Immobilien- und Handelsrecht. Momen-
tan Doktorand an der LMU-Internetrecht, steht zur Verfügung für
Mitarbeit in Anwaltskanzlei.

Tel.: 089 / 26 21 38 84, mobil: 0179 / 546 93 11, 
e-mail: plamen-chalakov@web.de

Bürogemeinschaften

Bürogemeinschaft/Zusammenarbeit

Wir, eine Rechtsanwältin und vier Rechtsanwälte, davon ein 
Wirtschaftsprüfer und ein Patentanwalt, suchen nach Schwabing
eine /n Kollegin /-en mit ausbaufähigem Mandantenstamm zur
Zusammenarbeit mit dem Ziel einer Partnerschaft; gern auch eine
Junganwältin oder einen Junganwalt.

Wünschenswert wäre eine Tätigkeit im zivilrechtlichen, steuerrecht-
lichen bzw. wirtschaftsrechtlichen Bereich. Ein großes helles Zimmer
sowie Mitbenutzung der Infrastruktur, auch Sekretariat, wird geboten.

Kontakt erbitten wir unter:
Rechtsanwalt / Wirtschaftsprüfer Rainer Barkhoff
Tel. 089/36 40 32
Fax. 089/36 40 36
e-mail: info@barkhoffundpartner.de.

Büroräume / Bürogemeinschaft

RA-Kanzlei in zentraler Lage (Fußgängerzone) bietet ab 01.04.2008
2 Büroräume, 18m² und 14m², geeignet unabhängige/n Kollegen/in
mit eigenem Mandantenstamm, zur Untermiete in modern ausge-
statteter Bürogemeinschaft. Büros wie Besprechungszimmer sind
komplett saniert. Gemeinschaftliche Nutzung der Sekretärin 
möglich, ein nicht benutzter Sekretariatsplatz steht außerdem zur
Verfügung. Vertraulichkeit wird zugesichert. Bitte an den MAV unter
Chiffre Nr. 28 / März 2008. 

Zwei Büroräume, München - Zentrum, Adolf-Kolping-Strasse,
auch einzeln, ab sofort zu vermieten, Konditionen nach 
Vereinbarung. Tel. 55 02 82 68.

Wir sind eine bundesweit tätige Rechtsanwaltskanzlei mit den
Beratungsschwerpunkten öffentliches Bau- und Planungsrecht,
Vergaberecht und Umweltrecht. Wir suchen eine/n

Rechtsanwältin / Rechtsanwalt in Teilzeit.

Anschriften richten Sie bitte an info@hoffmann-gress.de oder
Rechtsanwälte Hoffmann & Greß, z.Hd. Herrn Klaus Hoffmann,
Fürstenrieder Straße 281, 81377 München. Weitere Infos unter
www.hoffmann-gress.de

Wir suchen zur alsbaldigen Unterstützung unseres dynamischen
Teams in einer aufstrebenden, lebhaften, überwiegend zivil-,
wirtschafts- und strafrechtlich ausgerichteten Kanzlei eine(n)
hochmotivierte(n), selbstbewußte(n)

Rechtsanwältin / Rechtsanwalt

mit Prädikatsexamina. Teilen Sie unsere Begeisterung für den Um-
gang mit Menschen und die professionelle juristische Durchsetzung
der Interessen des Mandanten? Wollen Sie Ihre Persönlichkeit
eigenverantwortlich in einem jungen Team einbringen? Dann 
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!

Dr. Herzog Rechtsanwälte ● Hammerweg 8 ● D-83022 Rosenheim
Tel. 08031/409988 ● Fax 08031/409989

www.drherzog.de
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Kanzleiformation mit 4 Partnern und WP/StB ( 30 - 50 J.) im 
Zivil - Wirtschaftsrecht, auch international  tätig, sucht engagierte/n
Kollegen/in mit eigenem Mandantenstamm zur gemeinsamen
Kanzlei - Weiterentwicklung in einer persönlichen und guten Atmos-
phäre. Attraktive Räume mit guten Konditionen Nähe Odeons-
platz/München.Bitte per email:  dr.st.schmidt@schmidt-hofert.com.

Bürogemeinschaft/Zusammenarbeit

Sieben Anwälte und Steuerberater in bestens ausgestatteter und
absolut zentral gelegener Kanzlei suchen qualifizierte/n Kollegen/in
mit Spezialisierung und (ausbaufähigem) Mandantenstamm zur 
dauerhaften Zusammenarbeit. Das Prinzip unserer Kanzlei ist die
Betreuung der Mandanten durch Experten in ihrem jeweiligen
Bereich. Insoweit wären für uns noch interessant ein Arbeits- oder 
z. B. ein Insolvenzrechtler bzw. Spezialisten aus anderen Bereichen
mit wirtschaftlichem Bezug. Wichtig ist für uns eine Spezialisierung
und der Grundsatz der kollegialen Zusammenarbeit. Die komplette
Infrastruktur der Kanzlei kann natürlich genutzt werden.

Emrich, Schötz und Partner, Arnulfstr. 2, 15. OG, 80335 München
Tel.: 089 / 549 119 - 0.

Bürogemeinschaft / Zusammenarbeit

Quereinsteiger gesucht!

Im Zentrum gelegener Münchner Standort einer großen bundesweit
tätigen Wirtschaftskanzlei mit Repräsentanzen im Ausland sucht für
den weiteren Ausbau Kollegen / innen mit Schwerpunkt im Bereich des

Wirtschaftsrechts.

Die Kollegen/innen sollten über einschlägige anwaltliche Berufser-
fahrung und über einen eigenen Mandantenstamm verfügen. Ideal
wäre eine Spezialisierung in Teilbereichen des Wirtschaftsrechts. Wir
würden es auch begrüßen, wenn Sie sich uns zusammen mit ande-
ren Kollegen als Team anschließen. Wir streben eine langfristige, auf
Kollegialität ausgerichtete Zusammenarbeit mit konkreter Aussicht
auf Partnerschaft an.

Am Münchner Standort der Kanzlei sind zur Zeit 6 Anwälte tätig. Es
steht eine moderne Büroausstattung mit schlanker Kostenstruktur
zur Verfügung. Die Kanzlei bietet dank standortübergreifender
Arbeitsgruppen und des internationalen Zuschnitts eine ideale Platt-
form, den eigenen Mandantenstamm auszubauen.

Zuschriften bitte an den MAV unter Chiffre Nr. 22 /März 2008.

Infolge des Todes einer Kollegin stehen in unserer Kanzlei Barer 
Straße, gegenüber Neuer Pinakothek ein, ggf. auch zwei Räume ab
sofort zur Verfügung. Die Einrichtung kann (muss aber nicht) über-
nommen werden. Vertragliche Ausgestaltung nach Vereinbarung.
Kontaktaufnahme bitte unter 089 / 28 66 14 130 und 28 66 14 110.

Bürogemeinschaft/Zusammenarbeit

Wir sind eine zivilrechtlich, speziell wirtschaftsrechtlich ausgerichtete
Rechtsanwaltskanzlei. Wir bieten einem Kollegen/einer Kollegin mit
eigenem (ausbaufähigem)Mandantenstamm und nach Möglichkeit
Spezialisierung (keine Strafverteidigung, kein Öffentliches Recht) 
in Bürogemeinschaft ein Anwaltszimmer und bei Bedarf einen 
Sekretariatsarbeitsplatz in unserer modernen, in einem professio-
nellen Bürogebäude sehr verkehrsgünstig gelegenen Kanzlei. Die
Infrastruktur der Kanzlei kann auf Wunsch mitgenutzt werden. 
DÄRR HARDER Rechtsanwälte, Kontakt: RA Peter Därr, Candidplatz 13,
81543 München, Tel.: 089 / 614 69 60, e-Mail: peter_daerr@radaerr.de;
Web: www.radaerr.de

In einer Bürogemeinschaft, die überwiegend zivilrechtlich ausge-
richtet ist, arbeiten eine Rechtsanwältin und zwei Rechtsanwälte 
(50 J. + x) sehr angenehm zusammen. Zur Erweiterung derselben
suchen wie eine (n) weitere (n) Kollegin /Kollegen mit eigenem
Mandantenstamm.
Die Kanzlei befindet sich in großzügigen, ansprechenden Räumen 
in guter Lage von Schwabing. Die Kanzleiinfrastruktur und das
Sekretariat stehen zur Mitnutzung zu günstigen Konditionen zur
Verfügung.
Bei Interesse rufen Sie bitte an: Ihr Ansprechpartner ist RA Mattern,
Tel. 089/307 75 80.

KANZLEI IN GILCHING bei München:

Ich Rechtsanwalt 47 Jahre, Tätigkeitsbereich: Familienrecht, Erbrecht,
Handels- und Gesellschaftsrecht, sowie Rechtsanwalt 33 Jahre Interes-
senbereiche Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht, Verwaltungsrecht
(Allgemeines Verwaltungsrecht, Ausländerrecht, Öffentliches Baurecht),
Privates Baurecht, suchen Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen zur weiteren

Bildung einer Bürogemeinschaft.

Kanzleiräume, RA MICRO, USM Haller Ausstattung, Personal 
vorhanden, Konditionen sind Vereinbarungssache. Interessenten
melden sich bitte bei RA Dr. Thomas Schröcksnadl, Römerstr. 27,
82205 Gilching, Tel. 08105/77813.

Siebeck Hofmann Voßen & Kollegen 
Rechtsanwälte
Wir sind eine alteingesessene aus drei aktiven Berufsträgern 
bestehende Rechtsanwaltssozietät in München. Unsere Spezia-
lisierungen liegen insbesondere im öffentlichen und privaten 
Baurecht, im Fachplanungsrecht und im Wirtschafts- und 
Gesellschaftsrecht. Wir betreuen zahlreiche Großmandate und
kooperieren eng mit namhaften Rechtsanwalts- sowie 
Wirtschaftsprüfer- und Steuerberaterkanzleien in mehreren 
deutschen Großstädten. 
Durch Aufnahme eines/-r weiteren hochqualifizierten Partners
oder Partnerin wollen wir unsere Kernkompetenzen erweitern,
wobei wir uns für die Zeit des Kennenlernens eine Büro-
gemeinschaft vorstellen. Wir legen Wert auf ein kollegiales
und freundliches Miteinander.
Auf ein Gespräch mit Ihnen freuen wir uns. 
Absolute Vertraulichkeit ist selbstverständlich. Nähere Infor-
mationen unter: www.shk-law.de

Kontaktaufnahme bitte an:
Siebeck Hofmann Voßen & Kollegen
Widenmayerstraße 6
80538 München
Telefon: 089/ 2421370
E-Mail: kontakt@shk-law.de

Wir suchen: Rechtsanwalt / Rechtsanwältin 
für langfristige Zusammenarbeit zunächst auf 
Basis einer Bürogemeinschaft und später einer
Sozietät.

Wir sind: eine seit Jahrzehnten bestehende, gut laufende
Anwaltskanzlei mit repräsentativen Büroräumen
in bester Lage.

Wir bieten: kollegiales Miteinander, modernes Arbeitsumfeld
und die Mitbenutzung der technischen und 
personellen Einrichtungen. 

Zuschriften an: BUSSE Rechtsanwälte, Frau RAin Müller-Stein, 
Maximilianstrasse 21/III, 80539 München
E-Mail: hoyer@busselaw.de, Tel: 089/290378-230
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Kollegin/ Kollege
gesucht zur Erweiterung einer zivilrechtlich ausgerichteten
Bürogemeinschaft, derzeit bestehend aus einer Anwältin und
zwei Anwälten.
Geboten werden neben Gedankenaustausch, Urlaubsvetretung
und Synergieeffekten schöne Büroräume in München-Schwabing
und die Mitbenutzung der Infrastruktur.
Telefonischer Kontakt erbeten über Rechtsanwältin Regina Orth,
Tel. 0179 /2942159.

Kooperationen / kollegiale Zusammenarbeit 

Vermietung / freie Mitarbeit

RA Kanzlei in idealer Lage in Schwabing bietet RA - Kollegin/-en
oder Steuerberater 1-2 sehr schöne Räume und optional einen Sekre-
tariatsplatz. Erwünscht sind gegenseitige Urlaubsvertretung, lockere 
konstruktive Arbeitsatmosphäre und auf längere Sicht engere
Zusammenarbeit. Weitere Modalitäten sollten im persönlichen
Gespräch abgestimmt werden. Mitarbeit in der Kanzlei erwünscht,
aber nicht Voraussetzung.

Rechtsanwälte Heinz Bethcke & Tim King, Maria-Josepha-Straße 14,
80802 München, Tel.: 089 / 33 15 05, Fax 089 / 33 19 57.

vermieten/mieten

RA in M-Haidhausen vermietet an RA/RAin o. StBer/StBerin einen
Büroraum, ca. 14 qm; gut geeignet auch für nebenberufliche Tätigkeit,
Entgegennahme der Post, Telefonanrufe; Mitbenutzung sonstiger
Einrichtung (Bibliothek, Besprechungsraum) möglich; geringe
Kosten nach Absprache. RA Hans-Jörg Geissler, Tel. 448 62 54; 
rechtsanwalt-geissler.muc@t-online.de

Kanzleiverkäufe

Kanzleiübernahme

Juniorpartner/-in gesucht

Unsere vorwiegend zivilrechtlich orientierte Allgemeinkanzlei wird
von drei Anwälten/innen und einem Steuerberater betrieben. Sie
liegt in München verkehrsgünstig an einer bekannten Ausfallstrasse.
Der Einzugsbereich erstreckt sich auch auf die benachbarten Stadt-
teile und Vororte im Landeskreis.

Ich möchte mich aus Altersgründen schrittweise aus der Sozietät
zurückziehen. Zusammen mit einem angestellten Juristen erwirt-
schafte ich einen Jahresumsatz von durchschnittlich 150.000 EUR.
Hiervon möchte ich, nach einer entsprechenden Einarbeitungsphase,
eine Anteil von zunächst 45% zu den üblichen Konditionen an
eine(n) jüngere(n) Kollegin/en abgeben.

Wenn Sie an einem derartigen Kanzleieinstieg interessiert sind, über
gute Rechtskenntnisse und soziales Engagement verfügen, sich sprach-
lich gut ausdrücken können und vom Anwaltsberuf begeistert sind,
erbitten wir Ihre Zuschrift unter Chiffre Nr. 29 / März 2008 an den MAV.

Verkäufe

Wegen Kanzlei-Aufgabe folgende Jahrgänge (gebunden) günstig
abzugeben:

NJW 1991 - 2006 FamRZ 1996 - 2002, 
AnwBl 1991 - 2006, WM 1992 - 2001, 
JUS 1984 - 1996.

Kontakt per Telefax 089 - 317 25 47.

Wegen Bibliotheksauflösung
NJW 1970 -  2005 I  geb.  (71 Bände)

Preisgünstig abzugeben.
Angebote unter Tel. 2866250 RAe Gerstenberg

Sozialrechts- und Rentenberatungskanzlei

Allgäu, alteingesessen, sehr gut eingeführt, hoher Umsatz,
zu verkaufen

Chiffre Nr. 24 / März 2008.

Vermietung von Kanzleiräumen in Traumlage 
gegenüber Englischer Garten

150 qm Büroräume in exzellenter Lage (ggü. Haltestelle Paradies-
straßeTram Linie 17) in München / Lehel gegenüber dem Englischen
Garten zu vermieten. Im 1. OG sind 2 separate Büros mit Balkon
zum Englischen Garten sowie eine Teeküche (65 qm), im EG
befindet sich ein Großraumbüro, geeignet für den Empfang und
das Sekretariat mit großem Einbauschrank (85 qm) und im 
TG liegt ein Besprechungsraum, getrennte sanitäre Anlagen und
ein Lagerraum (nochmals 65 qm, also Gesamtfläche 215 qm). 
Direkter Zugang zur Tiefgarage; Stellplätze wären vorhanden.
Mietzins VB 2300,-€ zzgl. NK, Provisionsfrei vom Eigentümer.

Tel: 08122-85647

gesucht 1 - 2 Büroräume, ca. 25 - 40 m², von älterem, nicht
mehr voll berufstätigem Kollegen in ruhiger jedoch verkehrs-
günstiger Lage (gerne Altbau ohne Lift) zu akzeptablen 
Bedingungen. Sekretariatsplatz ist nicht erforderlich, gelegent-
liche Terminsvertretung möglich.

RA Dr. G. Gräff, Sonnenstr. 19, 80331 München, 
Tel. 59 80 14, Fax 550 36 38.

Exzellenz-Synergien!

Für gemeinsame Weiterentwicklung unserer bisher schwerpunkt-
mäßig gesellschaftsrechtlich positionierten Wirtschaftskanzlei 
(5 RAe) wird repräs., gut geschn. Kanzleiraum (ca. 28,04 m²) 
in gediegenem, schönem Stilaltbau (Widenmayerstr.) geboten.
Gute Infrastruktur ist vorhanden. Wir stellen uns einen fachlich
qualifizierten, hochengagierten RA-Kollegen, STB oder Wirt-
schaftsprüfer vor, der eine harmonisch-freundschaftl. Arbeits-
atmosphäre, gegens. Gedankenaustausch, Vertretung u. Synergie-
bündelung sucht.

RAe Prof. Judis & Coll., 089 / 210 95 80

Fachanwalt für Erbrecht - Fälle gesucht

Ich bin seit 1992 als Rechtsanwalt in München tätig und habe
2006 die theoretische Ausbildung zum Fachanwalt für Erbrecht
erfolgreich absolviert. Zur Zulassung als Fachanwalt benötige
ich noch einige Erbfälle, näheres wäre individuell noch abzu-
sprechen. Mandantenschutz selbstverständlich. 

Kontakt: RA Brengelmann, Dachauer Str. 189, 80637 München,
Tel: 089/1595600, Fax: 089/1574010, 
email: maier-brengelmann@t-online.de  

Unterstützung im Bereich Datenschutz

Volljuristin und TÜV-zertifizierte Datenschutzbeauftragte bietet
Unterstützung im Bereich Datenschutz für Ihre Mandanten,
Kooperation mit IT-Security-Spezialisten für techn. Umsetzung
vorhanden. Kontakt unter http://www.drobek-consulting.de,
Tel.: 08152-3962533 oder info@drobek-consulting.de
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Prozessvertretungen

Ö S T E R R E I C H
Termins- und Prozessvertretungen

RA Dr. Andrea Gesinger

Rudolfsplatz 1 Tel: 0043 -662- 844 844
A-5020 Salzburg Fax: 0043 -662- 844 0444

E-Mail: ra-gesinger@roman-moser.at

zugelassen vor allen österreichischen Gerichten

Berliner Anwaltskanzlei übernimmt gerne Termins und Prozessvertretungen im

Großraum Berlin / Brandenburg PLZ: 1xxx
und Großraum Hamburg PLZ: 2xxx

Alle AG, LG sowie KG und OLG

Ansprechpartner: RA Matthias Ernst, Jungstraße 3, 10247 Berlin
Tel: 030 / 29 77 16 92 Fax: 030 / 29 77 16 91
ra-ernst@gmx.de www.raernst.de

Stellenangebote an nichtjuristische Mitarbeiter

Rechtsanwaltsfachangestellte/r gesucht

für die neu bezogenen Kanzleiräume im Zentrum Münchens ab
01.03.2008 gegebenenfalls auch in Teilzeit. Gesucht sind beste
Orthografiekenntnisse, von Vorteil RA-Micro Kenntnisse.

Selbstständiges Arbeiten, Organisationstalent und gute Umgangs-
formen setze ich voraus. Bewerbungen bitte an:

Rechtsanwalt Linsig
Brienner Str. 50, 80333 München

E-Mail: info@ralinsig.de

Stellengesuche von nichtjuristischen Mitarbeitern

Berufserfahrene Rechtsanwaltsfachangestellte mit allen in einer
Kanzlei anfallenden Tätigkeiten vertraut und EDV-Kenntnissen der
Anwaltssoftwaren RA-Micro und AnNoText sowie den gängigen 
Programmen (Word, Outlook) sucht neuen Wirkungskreis. 

Angebote unter Chiffre Nr. 25 / März 2008 oder per Email unter 
RA-Fachangestellte@tele2.de.

Sehr zuverlässige und engagierte RA-Sekretärin  mit positiver
Arbeitseinstellung und hohem Einsatz, sehr arbeits- und vor allem
schreibfreudig, die Ihre Mandanten gut und aufmerksam betreuen
und nach entsprechender Einarbeitung auch Sachbearbeitungsauf-
gaben übernehmen kann, sucht einen Arbeitsplatz mit freundlichem
Betriebsklima, an dem sie ihre durch langjährige Berufserfahrung
erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse weiter entfalten kann.
Wenn Sie auch Wert auf eine durch Sympathie getragene
Zusammenarbeit legen, nehmen Sie bitte mit mir Kontakt auf. 
Angebote bitte unter Chiffre Nr. 19 / März 2008 an den MAV.

Rechtsanwaltsfachangestellte mit langjähriger Berufserfahrung 

bietet auf freiberuflicher Basis professionelle Unterstützung bei

allen anfallenden Kanzleitätigkeiten, eigenständige Erledigung von 

Mahn- u. Vollstreckungsverfahren (RenoStar-Lizenz vorhanden), 

Tel. 0177 / 722 53 50.

Termindruck? Termindruck? 
Freiberufliche, zuverlässige und engagierte RA-Sekretärin 
hat Kapazitäten frei. Langjährige Berufserfahrung, 
fit in , Phantasy, und MS-Office.

noch 
RA-Micro AnnoText 

Eilsachen auch abends und am Wochenende!

Durch Urlaub - Krankheit
oder Mutterschutz

(089)   863 27 79
www.ra-hilfe.com

(0173) 57 30 777

Assistenz (m/w) auf 400,-- € Basis gesucht. In unserer auf
Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei suchen wir für Dienstag 
und Donnerstag (nicht fest, jedoch als Orientierung) für einige
Stunden eine freundliche und kommunikationsstarke Assistenz,
der/dem es Freude bereitet, auch mit unterschiedlichen Mandanten
zu sprechen. Die Tätigkeiten umfassen im Wesentlichen die
Abrechnung von arbeitsrechtlichen Mandaten nach RVG, Telefon-
service (auch in Englisch) sowie Schreibtätigkeiten (sichere
Beherrschung von Rechtschreibung und Grammatik) und Akten-
führung. Bei Interesse rufen Sie uns unter 089 / 23 24 94 521 an.

 

Termins- und Prozessvertretungen in  Berlin + Potsdam  
 

GÜLPEN & GARAY 
 
Kurfürstendamm 57 Tel.  030-31 80 97 84 
10707 Berlin Fax: 030-31 80 97 85 
berlin@guelpen-garay.de www.guelpen-garay.de 
 

Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Berlin und München
übernimmt Termins- und Prozessvertretungen aller Art:

CLLB München CLLB Berl in
Liebigstr. 21, 80538 München Dircksenstr. 47, 10178 Berlin
Tel.: (089) 552 999 50 Tel.:  (030) 288 789 60          
Fax: (089) 552 999 90 Fax:  (030) 288 789 620

mail: kanzlei@cllb.de
web: http://www.cllb.de

Belgien und Deutschland

PETER DE COCK

ADVOCAAT IN BELGIEN

RECHTSANWALT IN DEUTSCHLAND

(EIGNUNGSPRÜFUNG 1994 BEST.)

steht
Deutschen Kollegen für Mandatsübernahme im gesamten 

belgischen Raum zur Verfügung

über 27 Jahre Erfahrung mit Handels-, Straf- und Zivilrecht,
Bau-, Transport- und Verkehrsrecht, Eintreibung, Schadenser-
satzforderungen, Klauselerteilung, Zwangsvollstreckung

Mediation und Arbitration

KAPELSESTEENWEG 48, B-2930 BRASSCHAAT (ANTWERPEN)
TEL. 0032 3 646 92 25 - FAX. 0032 3 646 45 33

E-MAIL: adv-ra.peterdecock@skynet.be
INTERNET: www.peterdecock.net
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Dienstleistungen

- Bürodienstleistungen aller Art - 
Sabine Raab

Rechtsanwaltsfachangestellte, selbständig,
bietet Aushilfe, stundenweise, gerne auch langfristig 

vor Ort in Ihrer Kanzlei bzw. am Heimarbeitsplatz 
bei Krankheit, Urlaub und Personalengpässen 

Sprachen: Deutsch, Englisch
Tel: 0175/ 41 46 337

Schreibbüros

Zuverlässige RA-Gehilfin mit 19-jähriger Berufserfahrung, fit und 
fix mit Phantasy und RA-Micro, erledigt selbständig in Ihrer Kanzlei
Korrespondenz, Zwangsvollstreckung, Honorarabrechnungen, 
Buchhaltung. 32,00 € / Stunde + MwSt., 6 - 8 Stunden / Woche, 
Spätnachmittag oder Wochenende.

Kennenlernangebot: Die ersten 10 Stunden pauschal 200 € + MwSt..

Tel: 089 / 625 17 28, Fax: 089 / 63 81 97 26, Mobil: 0179 / 503 21 78, 
kabelhaching@hotmail.com.

Übersetzungsbüros

Sonstiges

Wir übernehmen sämtliche Bindearbeiten
Ihrer Fachzeitschriften (NJW, Anwaltsblatt 

FamRz etc.) zu günstigen Bedingungen.
Besorgung von fehlenden Heften und EBD,

Abholung und Lieferung möglich
Bitte informieren Sie sich:

BUCHBINDEREI BAUER, Beethovenstr. 1
80336 München

Tel.: / FAX 089 / 537 337

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT / WIRTSCHAFT

von einem qualifizierten und erfahrenen Team

- auch Eilaufträge -

� Englisch
� Französisch

Dipl.-Volksw. Raymond Bökenkamp
Dietlind Bökenkamp

Gerichtlich bestellte und beeidigte Übersetzer (BDÜ/VbDÜ)
Birkenleiten 29 · 81543 München

Tel.: 089 / 62 48 94 96 · Fax: 089 / 62 48 94 97

D E U T S C H  -  I T A L I E N I S C H  -  D E U T S C H

Fachübersetzungen

Beglaubigte Übersetzungen & Dolmetschen

SCHNELL � ZUVERLÄSSIG � GENAU

Sabine Wimmer
Öffentl. best. & allg. beeid. Übers. & Dolmetscherin (VbDÜ)

Thalkirchner Straße 81(AK), Büro 400, 81371 München
Postanschrift: Postfach 75 09 43 - 81339 München

Tel.: 089-36 10 60 40 Mobil: 0177-36 60 400 Fax: 089-36 10 60 41
E-mail: info@trans-italiano.de - Web: www.trans-italiano.de

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT
ENGLISCH -  DEUTSCH

Gabriele Schuster
Rechtsassessorin und Übersetzerin

Luitpoldstr. 6 - 82140 Olching
Tel. 08142/6528951 – Fax 08142/6528952

E-Mail: gschuster@german-lingo.com

FACHÜBERSETZUNGEN - WIRTSCHAFT / RECHT

ENGLISCH - DEUTSCH / DEUTSCH - ENGLISCH

Marion Huber
(Muttersprache Englisch)

Öffentl. best. & allg. beeid. Übersetzerin (BDÜ)

Millöckerstr. 6, 81477 München

Tel: 089 / 784 90 25 Fax 089 / 78 26 55

E-Mail: marionhuber@t-online.de

IHR SEKRETARIAT Karin Scholz
Büro- und Schreibservice

Im Zentrum Münchens
Nähe Hbf. - Karlstraße 42

Tel: 089/55 02 77 77
Mobil: 0160/97 96 00 27

www.sekretariat-scholz.de

Büro- und Schreibservice Staimer Schreibarbeiten jeder Art nach
Vorlage, Band und Diktat. 

Wir entlasten Ihr Büro preisgünstig.
Tel.: (089) 42 12 47 - Fax (089) 42 29 56

e-Mail: Horst.Staimer@t-online.de
Eilservice

Anzeigenpreisliste
(Auszug, gültig ab 01.01.2007)

Kleinanzeige:
Kleinanzeigen bis 10 Zeilen 25,86 EUR zzgl. MwSt
Schriftgröße 9 Pt., 
Größe ca. 3,5 x 9,4 cm, 

Kleinanzeigen bis 15 Zeilen 38,79 EUR zzgl. MwSt
Schriftgröße 9 Pt., 
Größe ca. 5,0 x 9,4 cm, 

Kleinanzeigen bis 20 Zeilen 51,72 EUR zzgl. MwSt
Schriftgröße 9 Pt., 
Größe ca. 7,0 x 9,4 cm, 

Ab 20 Zeilen Preis auf Anfrage, Chiffreanzeigen sind ohne
Aufpreis möglich, die Weiterleitung der Eingänge erfolgt in
der Regel am Eingangstag.

Anzeigenannahme:
MAV GmbH, Frau Claudia Breitenauer
Karolinenplatz 3 / Zi. 207, 80333 München
Tel.: 089 / 55 26 33 96, Fax: 089 / 55 26 33 98
c.breitenauer@mav-service.de
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06.03.2008 Arbeitsrecht

TVöD / TV-L: 
Ausgewählte Fragen, 
neueste Rechtsprechung 

RA Jürgen Kutzki,  
Düsseldorf

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

07.03.2008 Probleme des Patent-
nichtigkeitsverfahren

Gabriele Winkler, Präsidentin
d. Beschwerdekammer des
Gemeinschaftlichen Sorten-
amtes, Angers/Frankreich;
Vors Riin am Bundespatent-
gericht (4.Nichtigkeitssenat)

München; Novotel City DeutscheAnwaltAkademie
Tel. 030 / 726153-0
EUR 340,- (EUR 309,- erm. Gebühr f.
Mitgl. AV/FORUM Junge Anwalt-
schaft/GRUR/VPP/ epi/INGRES oder
Patentanwälte), zzgl. gesetzl. USt.

08.03.2008 Forschungs- und Ent-
wicklungsverträge

RA Dr. Lorenz Kaiser, Syndi-
kus, Leiter der Hauptabtei-
lung Recht und Verträge bei
der Fraunhofer-Gesellschaft
zur Förderung der ange-
wandten Forschung e.V., 

nH Hotel München 
Neue Messe

DeutscheAnwaltAkademie
Tel. 030 / 726153-0
EUR 340,- (EUR 309,- erm. Gebühr f.
Mitgl. AV/FORUM Junge Anwalt-
schaft/GRUR/VPP/ epi/INGRES oder
Patentanwälte), zzgl. gesetzl. USt.

10.03.2008 RVG aktuell Dipl. Rechtspflegerin (FH)
Karin Scheungrab  
Leipzig

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
09.00 - 12.30 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

10.03.2008 Effektive und erfolgrei-
che Forderungspfändung 

Dipl. Rechtspflegerin (FH)
Karin Scheungrab  
Leipzig

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

13.03.2008 Erbrecht
Die Auswirkungen des Erb-
und Verjährungsrechtes auf
das erbrechtliche Mandat 

Dr. RA FAFam 
Michael Bonefeld,  
Deisenhofen

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

14.03.2008 Familienrecht
Ehe- u.a. familienrechtliche
Verträge in der richter-
lichen Inhaltskontrolle 

VRi BGH 
Dr. Meo-Micaela Hahne,  
Karlsruhe

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

14.03.2008 Software-Erstellung und 
-Anpassung: Leistungs-
beschreibung, Vertragstyp,
Mitwirkung und Abnahme

Elke Bischof, Rechtsanwäl-
tin, München; Prof. Dr.
Jochen Schneider, Rechts-
anwalt, München

München, Holiday Inn 
München Süd

DeutscheAnwaltAkademie
Tel. 030 / 726153-0
EUR 340,- (EUR 309,- ermäßigte
Gebühr f. Mitgl. Anwaltverein),
zzgl. gesetzl. USt.                  

14.03.2008 Unternehmen- und Erb-
schaftsteuerreform2008 

Dr. Bernd Schulze-Borges,
Rechtsanwalt, Fachanwalt
für Steuerrecht, Hannover;
Ralf Thesing, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Steuerrecht,
Hannover

Aschheim-Dornach (bei
München), nH Hotel Mün-
chen-Dornach am MCC

DeutscheAnwaltAkademie
Tel. 030 / 726153-0
EUR 274,- (EUR 249,- erm. Gebühr f.
Mitgl. AV; EUR 129,- für Mitglieder
FORUM Junge Anwaltschaft/AV, jew.
bis 3 J. nach Zul.), zzgl. gesetzl. USt.      

ab 02.04.2008 für Fachangestellte
Englisch im Anwaltsbüro II,
Grundkurs

Susanne Mühlhaus DGB-Haus, Schwanthaler
Str. 64, 80336 München

RENO München e.V., 
Geschäftsstelle 
Tel.: 08022/8598984, Fax:08022/98985
Kosten: 230,00 € (Mitglieder 170,00 €)
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04.04.2008 Baurecht
Bauverzögerung und 
Leistungsänderung 

VRiOLG a.D. Klaus Vygen,  
Düsseldorf

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

05.04.2008 für Fachangestellte
Elektronischer 
Rechtsverkehr

Andreas Stich ENGPASS GmbH, 
Oskar-von-Miller-Ring 33,
80333 München

RENO München e.V., 
Geschäftsstelle 
Tel.: 08022/8598984, Fax:08022/98985
Kosten: 170,00 € (Mitglieder 110,00 €)

10.04.2008 Mietrecht, WEG
WEG aktuell, Prozeßrecht
und Beschlußkompetenz 

RA Horst Müller  
München

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

11.04.2008 Zivilrecht
Leistungsstörungsrecht
aktuell 

Prof. Dr. Stephan Lorenz,  
München

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

16.04.2008 Familienrecht
Anwaltliche Strategien im
neuen Unterhaltsrecht

RA Michael Klein,
Regensburg

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

17.04.2008 Wettbewerbsrecht
UWG aktuell - 
neueste Rechtsprechung
und die Auswirkungen 
der neuen Richtlinie

Prof. Dr. Helmut Köhler,  
Neusäß

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

18.04.2008 Gebührenrecht
Optimierte Gebühren-
abrechnung und typische
Fehlerquellen 
(verschenkte Gebühren)

RA Norbert Schneider  
Neunkirchen-Seelscheid

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

18.04. bis
19.04.2008

Golf - InsO 2008
MoMiG sowie Gesellschaf-
ter- u. Geschäftsführerhaf-
tung und Golfen

Prof. Dr. Ulrich Haaas,
Mainz/Zürich
RA FAinsR 
Dr. Jürgen Spliedt, Berlin

Hotel Monrepos,
Ludwigsburg bei Stuttgart

MFI Münchner Fachkolleg 
für Insolvenzrecht 
Tel.: (0 89) 34 30 41
Fax: (0 89) 33 83 17 oder
mobil: 0173 30 30 340

21.04.2008 Mietrecht
Aktuelle Entscheidungen
des BGH zum Mietrecht

RiAG Ulf P. Börstinghaus,  
Dortmund

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

24.04.2008 Erbrecht
Die Erbschaftssteuerreform 

RA Dr. Klaus Bauer,  
München

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.
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25.04. bis
26.04.2008

Betriebswirtschaft 
in der Insolvenz
Bilanz und Bilanzanalyse

Prof. Dr. Stephan Rammert,
Uni Mainz

Hotel Wartburg,
Mannheim

MFI Münchner Fachkolleg 
für Insolvenzrecht 
Tel.: (0 89) 34 30 41
Fax: (0 89) 33 83 17 oder
mobil: 0173 30 30 340

08.05.2008 Arbeitsrecht aktuell RiArbG Thomas Holbeck,  
Regensburg

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

29.05.2008 Versicherungsrecht
Der Versicherungsprozess 

RiOLG Petra Schaps-Hardt,  
Hamburg

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

30.05.2008 Arbeitsrecht
Betriebsverfassungsrecht
akuell 

VRiLAG 
Dr. Harald Wanhöfer,  
München

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

30.05.2008 Zivilrecht
Revolution der Mobiliarvoll-
streckung?! - Das Gesetz zur
Sachaufklärung

Dipl. Rechtspflegerin (FH)
Karin Scheungrab,  
Leipzig

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
09.00 - 17.00 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 250.- (EUR 210.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

06.06.2008 Gesellschaftsrecht
Aktuelle Brennpunkte 
bei der Finanzierung mittel-
ständischer Unternehmen 

RA Dr. Ingo Natusch,  
Düssedorf

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

ab 07.06.2008 Crashkurs für angehende
Rechtsfachwirte

Josef Dörndorfer, 
Helmut Schreckenbauer,
Stefanie Reichert

DGB-Haus, Schwanthaler
Str. 64, 80336 München

RENO München e.V., 
Geschäftsstelle 
Tel.: 08022/8598984, Fax:08022/98985
Kosten: 360,00 € (Mitglieder 60,00 €)

11.06.2008 Gesellschaftsrecht
Änderung des GmbH-Rechts
durch das MoMiG (RegE)

VRiBGH 
Prof. Dr. Wulf Goette,  
Karlsruhe

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

11.06.2008 für Fachangestellte
Entschuldungsgesetz

Josef Dörndorfer DGB-Haus, Schwanthaler
Str. 64, 80336 München

RENO München e.V., 
Geschäftsstelle 
Tel.: 08022/8598984, Fax:08022/98985
Kosten: 65,00 € (Mitglieder 40,00 €)

12.06.2008 Gesellschaftsrecht,
Arbeitsrecht
Schutz des Unternehmens-
Know-how 

RA Dr. Ingo Westermann,  
München

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.
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13.06.2008 Familienrecht
Familienrechtliche Verträge
und die Scheidung im 
Steuerrecht

Notar Dr. Eckhard Wälzholz,  
Füssen

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

13.06.2008 für Fachangestellte
Rechtsmittel und Fristen

Josef Dörndorfer DGB-Haus, Schwanthaler
Str. 64, 80336 München

RENO München e.V., 
Geschäftsstelle 
Tel.: 08022/8598984, Fax:08022/98985
Kosten: 95,00 € (Mitglieder 60,00 €)

19.06.2008 Zivilrecht
Zwangsvollstreckung 
contra Insolvenz

Dipl. Rechtspflegerin (FH)
Karin Scheungrab,  
Leipzig

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
09.00 - 17.00 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 250.- (EUR 210.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

20.06.2007 4. Bayerischer 
Erbrechts- und 
Nachlassgerichtstag

Veranstaltet vom Bayeri-
schen Anwaltverband 

München
Akademischer Gesangsverein,
Ledererstr. 5, 80331 München
09.00 - ca. 18.30 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 450.- (EUR 350.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

26.06.2008 Arbeitsrecht
Betriebsübergang - (k)ein
ewiges Rätsel !

VRiBAG Dr. Helga Laux,  
Erfurth

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

27.06.2008 Gesellschaftsrecht
Private Equity

RA Dr. Kay-Michael Schanz,  
Frankfurt

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

04.07.2007 4. Bayerischer 
Arbeitsrechtstag

Veranstaltet vom Bayeri-
schen Anwaltverband 

München
Paulaner am Nockherberg,
Tagungszentrum
Hochstr. 77, 81541 München
09.00 - ca. 18.30 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 390.- (EUR 350.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

09.07.2008 Zivilrecht
UN-Kaufrecht 

Prof. Dr. Stephan Lorenz,  
München

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

10.07.2008 Baurecht
Nachträge beim Bauvertrag 

vors. RiOLG 
Dr. Heinrich Merl,  
München

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

11.07.2008 Wettbewerbsrecht
Aktuelle Fragen des Wett-
bewerbsverfahrensrechts 

RiBGH i.R. 
Prof. Dr. Otto Teplitzky,  
Köln

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.



Veranstaltungskalender

28 Mitteilungen März 2008

Termin Thema Referent Ort Anmeldung u. Bezahlung

18.07.2008 Familienrecht
Brennpunkte im Familien-
vermögensrecht - redliche
und unredliche Gestaltun-
gen und Transaktionen im
Vorfeld der Scheidung 

Rechtsanwältin und Notarin
Ingeborg Rakete-Dombek,  
Berlin

München
Amerikahaus
Karolinenplatz 3
14.00 - 17.15 Uhr

MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 138.- (EUR 118.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.

24.07. bis 
19.10.2008
(Kurs in 4 Modulen
á 3 o. 4 Tage)

Mediatorenausbildung
Aufbaukurs 110 Std. mit
Abschluss CC-Mediator (Be-
rechtigt mit 4 Fällen z. Zertifi-
zierung beim BMWA - § 3 der
BMWA-Standards) 

Akademie Schönbrunn, 
Bildungs- und Tagungs-
zentrum, Gut Häusern 1,
85229 Markt Indersdorf 
(bei München)

CC Consulting GmbH
Renatastraße 71, Villa Spranger
80639 München
Tel.: 089 - 89 28 60 -86, Fax: -88 
sekretariat@cc-consulting.biz

www.cc-consulting.biz

10.04. bis
05.07.2008

25. Fachlehrgang 
Bau- und 
Architektenrecht
(Kurs in 6 Bausteinen)

Aschheim Dornach DeutscheAnwaltAkademie
Tel. 030 / 726153-0
EUR 1.980,- (EUR 1.800,- erm. Geb. f.
Mitgl. AV/Mitgl. FORUM ; EUR 1.685,-
Mitgl. Arge Verkehrsrecht; EUR 200,-
für alle Klausuren), keine USt.     

11.09. bis
06.12.2008

Arbeitsrecht
(Kurs in 6 Bausteinen)

München, Holiday Inn
Munich

DeutscheAnwaltAkademie
Tel. 030 / 726153-0
EUR 1.980,- (EUR 1.800,- erm. Geb. f.
Mitgl. AV/Mitgl. FORUM ; EUR 1.685,-
Mitgl. Arge Verkehrsrecht; EUR 200,-
für alle Klausuren), keine USt. ab ab

ab 17.09.2008 Englisch im Anwaltsbüro,
Aufbaukurs

Susanne Mühlhaus DGB-Haus, 
Schwanthaler Str. 64,
80336 München

RENO München e.V., 
Geschäftsstelle 
Tel.: 08022/8598984, Fax:08022/98985
Kosten: 230,00 € (Mitglieder 170,00 €)

18.10.2008 Update für Rechtsfachwirte Josef Dörndorfer ENGPASS GmbH, Oskar-von-
Miller-Ring 33, 80333 Mün-
chen

RENO München e.V., 
Geschäftsstelle 
Tel.: 08022/8598984, Fax:08022/98985
Kosten: 170,00 € (Mitglieder 110,00 €)

21.11.2008 4. Bayerischer 
Anwaltstag

veranstaltet vom 
Bayerischen 
AnwaltVerband 

09.00 - 18.00 Uhr MAV&schweitzer.Seminare

Tel.: (0 89) 55 26 33 97
Fax: (0 89) 55 26 33 98
EUR 180.- (EUR 150.- für DAV 
Mitglieder) zzgl. MwSt.



Zahlt sich die Mitgliedschaft im MAV / DAV für Sie aus?

1. Berufspolitischer Nutzen Interessensvertretung der Anwaltschaft in Gesellschaft und Politik durch

kontinuierliche Presse u. Öffentlichkeitsarbeit des DAV – Imagewerbung für den Berufsstand

(z.B. DAV-Werbekampagne) – Einflussnahme auf die Legislative u. Exekutive des Bundes u. 
der Länder über die DAV Landesverbände und die Gesetzgebung- und Fachausschüsse – konti-
nuierliche persönliche Kontakte der Verbands- u. Geschäftsführung zu Parlamentariern, Parteien,
Ministerien und Verbänden – Teilnahme an Anhörungen d. Gesetzgebungsausschüsse i. Gesetzge
bungsverfahren – Interessensvertretung des Berufsstandes gegenüber Repräsentanten aus Politik,
Rechtspflege, Wirtschaft, Wissenschaft etc., Beantwortung von Bürgeranfragen
(Ausführliche Informationen unter http://www.anwaltverein.de/01/01/leistungen_vorteile.html)

Jede einzelne Mitgliedschaft hilft, den Berufsstand mit Nachdruck zu vertreten!

2. Direkte Einsparungen Mitgliederpreise bei Fortbildungsveranstaltungen

– Bei den MAV&schweitzer.Seminaren sparen Sie bis zu 16% (je Seminar 20 € oder 40 €!).
– Auch bei Seminaren der DeutschenAnwaltAkademie gelten für Sie als Mitglied günstigere Preise.

Kostenlose Zeitschriften

– MAV-Mitteilungen 10 x jährlich
– Anwaltsblatt (das reguläre Abonnement würde Sie inkl. Versand 142 €/p.a. kosten!)

12% Nachlass für das NJW-Abonnement

Pro Jahr sind das 24 €. Und Sie sparen noch einmal beim Kauf zurückliegender
gebundener Jahrgänge.

Günstige Versicherungsbeiträge durch Gruppenversicherungen bei

Berufshaftpflichtversicherung – Krankenversicherung – Berufsunfähigkeitsversicherung – 
Altersversorgung 

Kostensenkung durch Rahmenabkommen

AnwaltCard (VISA, Mastercard) – Telefonie, Internet, WLAN, telego! – Mobilfunk (D1, D2) –
ELIXIA - Corporate Fitness –  viele Sonderkonditionen  z.B. beim Kauf eines PKW, bei Miet-
fahrzeugen, Hotelbuchungen, Bürotechnik, Büromaterial, Roben usw.
(Ausführliche Informationen auch unter www.anwaltverein.de/vorteile/kooperationen.html und
www.bayerischer-anwaltverband.de/partner.html)

3. Serviceleistungen Eintritt in eine der Arbeitsgemeinschaften des DAV (beitragspflichtig - nur für Mitglieder)

Erfahrungs- und Informationsaustausch spezialisierter Anwältinnen und Anwälte

Kostenlose Aufnahme in RA-Verzeichnisse, damit Sie immer gefunden werden:

Anwaltsverzeichnis – Deutsche AnwaltsAuskunft – Fachgebietsliste des MAV
Korrespondenzanwälte im Ausland

Sie erhalten Adressen von Kollegen im Ausland nach Tätigkeits- und Interessenschwerpunkten.

Das Anwalt-Service-Center des MAV

Robenverleih: kostenlos – Aushangmöglichkeit am Schwarzen Brett – Stellenmarkt – 
kostenloses Testen der juris-Datenbank

4. Der Mitgliedsbeitrag Der Beitrag (inkl. DAV-Beitrag, Umlage DAV-Werbekampagne u. Landesverband-Abgabe) 

beträgt 243 € pro Jahr – in den ersten zwei Jahren nach Erstzulassung (bis z. 40. Lebensjahr) sogar 0 €.

Münchener AnwaltVerein e.V. [ Mitglied des Deutschen AnwaltVereins ]
www.muenchener.anwaltverein.de | info@muenchener.anwaltverein.de

Telefon (0 89) 55 86 50 | Fax (0 89) 55 02 70 06

Münchener AnwaltVerein e.V.
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